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No. 30 des Amtsblatts pro 1895, Seite 235, No. 2.
Hauptbuch Seite 115.

Nachtrag 
zur Polizei-Verordnung vorn 18. März 1885.

Auf Grund des § 38, Absatz 2, der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich und des § 136 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 wird für den Geltungsbereich der letzteren die Polizei- 
Verordnung vom 18. März 1885 durch folgende Vorschriften ergänzt:

1. No. 11, Absatz 1, erhält nachstehenden Zusatz: Den Stellenvermitt- 
lern für Bühnen-Augehörige (Theater-Agenten) ist gestattet, in den 
Ueberschriften der nach Schema B. und C. eingerichteten Bücher die 
Worte „Gesinde-Vermiether und Stellen-Bermittler" durch „Theater- 
Agent", „Dienstherr" durch „Theater-Unternehmer", „Gesinde" durch 
„Bühnenangehörige" und „Lohn" durch „Gehalt" zu ersetzen.

2. Die in No. 12 und 13 enthaltenen Vorschriften finden auf die Theater- 
Agenten und die übrigen Stellenvermittler unverändert Anwendung. 
Berlin, den 20. Mai 1895.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
gez. Freih. v. Berlepsch.

B. 5271.

No. 11 des Amtsblatts pro 1895, Seite 64, No. 8.
Nach Maßgabe meiner Bekanntmachung vom 31. Januar 1891 

(Amts blatt S. 27), deren Bestimmungen ich hiermit zur genauesten Beach
tung in Erinnerung bringe, kann bis auf Weiteres auch im laufenden Jahre 
russisch-polnischen und galizisch-polnischen Arbeitern beiderlei Geschlechts 
widerruflich der Aufenthalt im diesseitigen Bezirk für die Zeit vom 1. April
d. Js. ab zum Zweck der Beschäftigung in landwirthschaftlichen und industriellen 
Betrieben gestattet werden. Die Erlaübüiß kann nur für Arbeiter und 
nur für einzeln stehende Personen gegeben werden. Wegen Ertheiluug der 
Genehmigung haben Arbeitgeber bezw. Unternehmer, welche ausländische 
polnische Arbeiter zu beschäftigen wünschen, ihre Anträge bei dem Landrath, 
in dessen Kreis der Beschäftigungsort liegt, schriftlich eiuzureichen.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Beschäftigung der 
ausländischen Arbeiter nur in landwirthschaftlichen und industriellen Betrieben, 
also beispielsweise nicht bei Chaussee- und Eisenbahnbauten, statthaft ist.

Marienwerder, den 6. März 1895.

Der Regierungs-Präsident.
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Amtsblatt No. 19 pro 1897, Seite 177, No. 7.
Polizei-Verordnung.

Auf Grund der §§ 137, 139 und 140 des Gesetzes über die allge
meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195 ff.) und der 
§§ 5, 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 
11. Mürz 1850 (G.-S. S- 205 ff.) wird unter Zustimmung des Bezirks- 
Ausschusses für den Umfang des Regierungs-Bezirks Folgendes verordnet:

§ 1. Wer das Amt eines auf Grund des § 36 der Gewerbeordnung 
vom 21. Juni 1869 öffentlich angeftellteu Fleifchbefchauers ausüben will, 
muß feine Qualifikation dazu durch einen Befähigungsnachweis darthun.

§ 2. Dieser Nachweis wird erworben auf Grund einer Prüfung nach 
vorgängiger Ausbildung.

§ 3. Der Ausbildungskurfus dauert mindestens 6 Wochen und muß 
am einem der öffentlichen Schlachthäuser zu Thorn oder Graudenz durchge
macht werden.

§ 4. Ausnahmsweise kann von dem Regierungs-Präsidenten der 
Ausbildungskursus auch au einem anderen öffentlichen Schlachthause des 
diesseitigen oder anderen Regierungsbezirks gestattet werden.

tz 5. Die Prüfung ist eine mündliche und wird in Marienwerder- 
abgelegt.

§ 6. Die Prüfungskommission besteht aus einem von dem Regie- 
rungs-Präsidenten zu bestimmenden Vorsitzenden, dem Departementsthierarzt 
und Schlachthansinspektor in Marienwerder.

8 7. lieber das Ergebnis; der Prüfung wird ein Zeugnis; ausgestellt.
§ 8. Die Prüfung kann ein Mal wiederholt werden.
§ 9. Auf Thierärzte finden die Bestimmungen dieser Verordnung 

keine Anwendung.
tz 10. Personen, welche in einem anderen Bundesstaate oder in einem 

anderen Regierungsbezirke ans Grund ähnlicher Bestimmungen, wie den hier 
getroffenen, ein Fähigkeitsatteft erworben haben, können auf ihren Antrag 
seitens des Regierungs-Präsidenten vom Ansbildungsknrsns befreit werden.

§ 11. Die Vorschriften über Ausübung der Trichinenschau werden 
durch diese Verordnung nicht berührt.

§ 12. Dieselbe tritt mit dem 1. Juli 1897 in Kraft. Die erforder
lichen Ausführungsbestimmnugen erläßt der Regierungs-Präsident.

§ 13. Uebertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an 
deren Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Haft tritt, bestraft.

Marienwerder, den 4. Mai 1897.

Der Negierungs-Präsident.

Amtsblatt No. 24 pro 1897, Seite 216, No. 6.
In Ausführung der Polizei-Verordnung vom 4. d. Mts., die Anstellung 

der Fleischbeschauer betreffend — veröffentlicht im Amtsblatt Stück 19 vom 
12. d. Mts. Seite 177 — bestimme ich hierdurch Folgendes:
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1. Dem Prüfling müssen bekannt sein:
a. die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen und 

Anweisungen,
b. die einzelnen Körperteile der Schlachtthiere und ihre Be

nennungen,
c. die Gesundheitszeichen der Schlachtthiere im lebenden und ge

schlachteten Zustande,
d. die Merkmale kranker Schlachtthiere im lebenden und toten Zu

stande, Benennung und Beschreibung der hauptsächlichsten für 
die Schlachtviehbeschau in Betracht kommenden Krankheiten und 
krankhaften Zustände,

e. die Merkmale verdorbener und gesundheitsschädlicher Fleischwaareu,
f. die Erscheinungen der wichtigeren ansteckenden Thierkrankheiten, 

insbesondere Rotz, Milzbrand, Lungenseuche, Tuberkulose, Roth- 
lauf der Schweine, Schweineseuche und Maul- uud Klauenseuche.

2. lieber die Einzelheiten des Ausbildungskursus — § 3 der Verordnung 
— haben sich die Prüflinge mit den Schlachthausinspektoren direkt 
in Verbindung zu setzeu.

3. Anträge auf Ausnahmegenehmigung aus § 3 der Verordnung sind an 
den Regierungs-Präsidenten zn richten.

4. Die Inspektoren der Schlachthäuser erhalten für ihre Mühewaltungen 
eine Entschädigung von 50 Mk. für jeden Auszubildenden, welcher 
Betrag von den Prüflingen praenmerando zu entrichten ist.

5. Zum Vorsitzenden der Prüfungskommission (§ 6 der Verordnung) 
wird der Dezernent für das Veterinärwesen bei der Königlichen Re- 
gierung Hierselbst ernannt.

6. Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind an diesen zu richten, welcher 
das Weitere, wegen Anberanmung des Termins u. s. w., verfügt.

7. Den Gesuchen ist beizufügen ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, 
ein Nachweis über die erfolgte Ausbildung, sowie die Prüfungsgebühr.

8. Letztere beträgt 12 Mark und wird auch im Falle des Nichtbesteheus 
der Prüfung nicht zurückerstattet.

9. Im Falle des § 8 der Verordnung ermäßigt sich dieselbe auf 6 Mk. 
Die Prüfungsgebühr wird unter die Mitglieder der Kommission eventl. 
(mit Ausnahme des Vorsitzenden) zn gleichen Theilen vertheilt.

10. Personen, welche das Amt eines öffentlichen Fleischbeschauers bereits 
länger als 6 Monate vom Tage der Veröffentlichung der Verordnung 
an zurückgerechnet im diesseitigen Bezirke bekleiden, sind zwar von dem 
Ansbildungsknrsus befreit, sie müssen jedoch binnen 1 Jahre, vom 
Tage des Inkrafttretens der Verordnung an gerechnet, die Prüfung 
ablegen.

11. In besonderen Fällen kann diese Prüfung erlassen werden.
12. lieber diesbezügliche Gesuche entscheidet der Regierungs-Präsident.

Marienwerder, den 26. Mai 1897.

Der Negierungs-Präsident.
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Amtsblatt No. 27 pro 1897, Seite 236, No. 4.
Polizei-Berordmmg.

Auf Grund der §§ 6, 12, 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwal
tung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265) und der §§ 137, 189 des Ge
setzes über die allgemeine Laudesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S. 
S. 195) wird mit Zustimmung des Bezirks-Ausschusses für den Umfang 
des Regierungsbezirks Marienwerder folgende Polizei-Verordnung erlassen:

§ 1. Gast- und Schankwirthe, sowie diejenigen Personen, welche mit 
Branntwein oder Spiritus Kleinhandel betreiben, sind verpflichtet, von jeder 
Stellvertretung in ihrem Gewerbebetriebe (§ 45 der Gewerbeordnung) unter 
Darlegung des obwaltenden Sachverhältnisses der Ortspolizcibehörde inner
halb einer Frist von einer Woche, von dem Beginn der Stellvertretung an 
gerechnet, Anzeige zu erstatten.

Binnen der gleichen Frist ist von dem Aufhören der Stellvertretung 
Anzeige zu machen.

Diese Verpflichtungen gelten auch für bereits bestehende Stellvertre
tungen mit der Maßgabe, daß die in Satz 1 vorgesehene Anzeige binnen 
4 Wochen, vom Tage des Inkrafttretens dieser Polizei-Verordnung ab ge
rechnet, zu erstatten ist.

8 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geld
strafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle im Unvermögensfalle ent
sprechende Haft tritt.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dein Tage der Verkündigung in Kraft. 
Marienwerder, den 1. Juli 1897.

Der Regiernngs-Präsident.

Extra-Beilage zum Amtsblatt No. 42 pro 1895.
Polizei-Berordmmg über den Handel mit Giften.

Nachdem durch Gesetz vom 13. August 1895 (G.-S. S. 519) der 
Abschnitt I des Anhangs zu der revidirten Apotheker-Ordnung vom 
11. Oktober 1801, enthaltend die „Ausführliche Anweisung für sämmtliche 
Apotheker und Materialisten in den Königlich Preußischen Landen, wie sie 
sich bei der Aufbewahrung und Verabfolgung der Giftwaaren zu verhalten 
haben, vom 10. Dezember 1800", aufgehoben worden ist, wird auf Grund 
des § 136 Absatz 3 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195 ff.) unter Bezugnahme auf den Beschluß 
des Bundesrathes vom 29. November 1894 nachstehende Polizei-Verordnung 
erlassen.

§ 1.
Der gewerbsmäßige Handel mit Giften unterliegt den Bestimmungen 

der §§ 2 bis 18.
Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage 1 auf- 

gesührten Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen.
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§ 2. (Aufbewahrung der Gifte.)
Vorräthe von Giften müssen übersichtlich geordnet, von anderen Maaren 

getrennt, und dürfen weder über noch unmittelbar neben Nahruugs- oder 
Genußmitteln aufbewahrt werden.

§ 3.
Vorräthe von Giften, mit Ausnahme der ans abgeschlossenen Giftböden 

verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzentheile (Wurzeln, Kräuter n. s. w.), 
müssen sich' in' dichten, festen Gefäßen befinden, welche mit festen gut 
schließenden Deckeln oder Stöpseln versehen sind.

In Schieblaben dürfen Farben, sowie die übrigen in den Abtheilungen 
2 und 3 der Anlage I aufgeführten festen, an der Luft nicht zerfließenden 
oder verdunstenden' Stoffe anfbewahrt werden, sofern die Schiebladen mit 
Deckeln versehen, von festen Füllungen umgeben nno so beschaffen sind, 
daß ein Verschütten oder Verstäuben des Inhaltes ausgeschlossen ist.

Außerhalb der Vorrathsgefäße darf Gift, unbeschadet der Ausuahme- 
bestimmung im Absatz 1, sich nicht befinden.

§ 4.
Die Vorrathsgefäße müssen mit der Aufschrift „Gift", sowie nut der 

Angabe des Inhalts unter Anwendung der in der Anlage I enthaltenen 
Namen, außer denen nur noch die Anbringung der ortsüblichen Namen in 
kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar, bei Giften der Abtheilung 1 in 
weißer Schrift auf schwarzem Grunde, bei Giften der Abtheilungen 2 und 3 
in rother Schrift auf weißem Grunde, deutlich und dauerhaft bezeichnet sein. 
Vorrathsgefäße für Mineralsänren, Langen, Brom und Jod dürfen mittelst 
Nadir- oder Aetzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem Grunde haben.

Diese Bestimmung findet auf Vorrathsgefäße in solchen Räumen, 
welche lediglich dem Großhandel dienen, nicht Anwendung, sofern in anderer 
Meise für eine, Verwechselungen ausfchließende Kennzeichnung gesorgt ist. 
Werden jedoch ans derartigen Räumen auch die für eine Einzelverkaufsstätte 
des Geschäftsinhabers bestimmten Vorräthe entnommen, so müssen, abgesehen 
von der im Geschäfte sonst üblichen Kennzeichnung, die Gefäße nach Vor
schrift des Absatzes 1 bezeichnet sein.

§ 5.
Die in Abtheilung 1 der Anlage I genannten Gifte müssen tu einem 

besonderen, von allen Seiten durch feste Wände umschlossenen Raume (Gift
kammer) aufbewahrt werden, in welchem andere Waaren als Gifte sich nicht 
befinden. Dient als Giftkammer ein hölzerner Verschlag, so darf derselbe 
nur in einem vorn Verkaufsräume getrennten Theile des Waarenlagers an
gebracht sein.

Die Giftkammer muß für die darin vorznnehmenden Arbeiten aus
reichend durch Tageslicht erhellt und auf der Außenseite der Thür mit der 
deutlichen und dauerhaften Aufschrift „Gift" versehen sein.

Die Giftkammer darf nur dem Geschäftsinhaber und dessen Beauftragten 
zugänglich und muß außer der Zeit des Gebrauchs verschlossen feiu.

§ 6;
Jnuerhalb der Giftkammer müssen die Gifte der Abtheilung 1 tn 

einem verschlossenen Behältnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden.
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Der Giftschrank muß auf der Außenseite der Thür mit der deutlichen 
und dauerhaften Aufschrift „Gift" versehen sein.

Bei dem Giftschranke muß sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum 
Abwiegen der Gifte befinden.

Größere Borräthe von einzelnen Giften der Abtheilung 1 dürfen 
außerhalb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sich in verschlossenen 
Gefäßen befinden.

§ 7.

Phosphor und mit solchem hergestellte Zubereitungen müssen außer
halb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder außerhalb der Giftkammer, 
unter Verschluß an einem frostfreien Orte in einem feuerfesten Behältnisse, 
und zwar gelber (weißer) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt werden. Aus
genommen sind Phosphorpillen; auf diese finden die Bestimmungen der 
§§ 5 und 6 Anwendung.

Kalium und Natrium sind unter Verschluß, wasser- und feuersicher 
und mit einem sauerstofffreien Körper (Paraffinöl, Steinöl oder dergleichen) 
umgeben, aufzubewahren.

§ 8.

Zum ausschließlichen Gebrauch fiir die Gifte der Abtheilung 1 und 
zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abtheilungen 2 und 3 sind 
besondere Gerüche (Waagen, Mörser, Löffel und dergleichen) zu verwenden, 
welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift „Gift" in den, dem 
§ 4 Absatz 1 entsprechenden Farben versehen sind. In jedem zur Auf
bewahrung von giftigen Farben dienenden Behälter muß sich ein besonderer 
Löffel befinden. Die Geräthe dürfen zu andern Zwecken nicht gebraucht 
werden und sind mit Ausnahme der Löffel für giftige Farben stets rein zu 
halten. Die Geräthe für die im Giftschranke befindlichen Gifte sind in diesem 
aufzubewahren, Auf Gewichte finden diese Vorschriften nicht Anwendung

Der Verwendung besonderer Waagen bedarf es nicht, wenn größere 
Mengen von Giften unmittelbar in den Vorraths- oder Abgabegefäßen 
gewogen werden.

§ 9.

Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken greifen 
nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 4, 5 und 8 Platz:

(zu § 4.) Die Bestimmungen im § 4 gelten für Apotheken nur in soweit, 
als sie sich auf die Gefäße für Mineralsäuren, Laugen, Brom 
und Jod beziehen. Im Ulebrigen bewendet es hinsichtlich 
der Bezeichnung der Gefäße bei den hierüber ergangenen be
sonderen Anordnungen.

(zu § 5.) Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorrathsraume einge
richtet wirb, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt werden. 
Kleinere Borräthe von Giften der Abtheilung 1 dürfen in einem 
besonderen, verschlossenen und mit der deutlichen und dauerhaften 
Aufschrift „Gift" oder „Venena" oder „TabulaB" versehenen 
Behältnisse im Verkaufsräume oder in einem geeigneten Neben- 
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rannie aufbewahrt werden. Ist der Bedarf an Gift so gering, 
daß der gestimmte Vorrath in dieser Weise verwahrt werden 
kann, so besteht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer be
sonderen Giftkammer nicht.

(Zu § 8.) Für die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren Vorräthe 
von Giften der Abtheilung 1 sind besondere Gerüthe zu ver
wenden und in dem für diese bestimmten Behältnisse zu ver
wahren. Für die in den Abtheilungen 2 und 3 bezeichneten 
Gifte, ausgenommen Morphin, dessen Verbindungen und Zu
bereitungen, sind besondere Gerüthe nicht erforderlich.

8 10. (Abgabe der Gifte.)
Gifte dürfen nur von dem Geschäftsinhaber oder den von ihm hiermit 

Beauftragten abgegeben werden.

§ 11.
lieber die Abgabe der Gifte der Abtheilungen 1 und 2 sind in einem 

mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemäß Anlage II eingerichteten 
Giftbuche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu bewirken. Die Ein
tragungen müssen sogleich nach Verabfolgung der Waaren von dem Verab
folgenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem Anschluß an die nächst 
vorhergehende Eintragung ausgeführt werden. Das Giftbuch ist zehn Jahre 
lang nach der letzten Eintragung anfznbewahren.

Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die Ab
gabe der Gifte, welche von Großhändlern an Wiederverkänfer, an technische 
Gewerbetreibende oder an staatliche Untersnchnngs- oder Lehranstalten ab
gegeben werden, sofern über die Abgabe dergestalt Buch geführt wird, daß 
der Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann.

§ 12.
Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche als zu

verlässig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten gewerblichen, wirth- 
schaftlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecke benutzen wollen. 
Sofern der Abgebende von dem Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere 
Kenntniß nicht hat, darf er Gift nur gegen Erlaubnißschein abgeben.

Die Erlanbnißscheine werden von der Ortspolizeibehörde nach Prüfung 
der Sachlage gemäß Anlage III ausgestellt. Dieselben werden in der Regel 
nur für eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch für den Bezug einzelner 
Gifte während eines, ein Jahr nicht übersteigenden Zeitraumes gegeben. 
Der Erlaubnißschein verliert mit dem Ablaufe des vierzehnten Tages nach 
dem Ausstellungstage seine Gültigkeit, sofern ans demselben etwas Anderes 
nicht vermerkt ist.

An Kinder unter 14 Jahren dürfen Gifte nicht ausgehändigt werden, 

st 13.
Die in Abtheilung 1 und 2 verzeichneten Gifte dürfen nur gegen 

schriftliche Empfangsbescheinigung (Gutschein) des Erwerbers verabfolgt 
werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der Ab
gebende (§ 10) auch von diesem sich den Empfang bescheinigen zu lassen.
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Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen 
Muster auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbnchs zu 
versehen und zehn Jahre lang auszubewahren.

Die Empfangsbestätigung Desjenigen, welchem das Gift ausgehändigt 
wird, darf auch in einer Spalte des Giftbuchs abgegeben werden.

Im Falle des § 11 Absatz 2 ist die Ausstellung eines Giftscheines 
nicht erforderlich.

8 14.
Gifte müssen in dichten, festen und gut verschlossenen Gefäßen ab

gegeben werden; jedoch genügen für feste, an der Luft nicht zerfließende 
oder verdunstende Gifte der Äbtheilnngen 2 und 3 dauerhafte Umhüllungen 
jeder Art, sofern durch dieselben ein Verschütten oder Verstäuben des In
haltes ausgeschlossen wird.

Die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen müssen 
mit der in § 4 Absatz 1 angegebenen Bezeichnung sowie mit dem Namen 
des abgebenden Geschäftes versehen sein. Bei festen, an der Luft nicht zer
fließenden oder verdunstenden Giften der Abtheilung 3 darf an Stelle des 
Wortes Gift die Aufschrift „Vorsicht" verwendet werden.

Bei der Abgabe an Wiederverkäufer, technische Gewerbetreibende und staat
liche Untersuchungs- oder Lehranstalten genügt indessen jede andere, Ver
wechselungen ausschließende Bezeichnung.

8 15.
Es ist verboten, Gifte in Trink- oder Kochgefäßen oder in solchen 

Flaschen oder Krügen abzugeben, deren Form oder Bezeichnung die Gefahr 
einer Verwechselung des Inhalts mit Nahrnngs- oder Gennßmittelu herbei
zuführen geeignet ist.

8 16.
Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den Apotheken finden 

die Vorschriften der §§ 11 bis 14 nicht Anwendung.

§ 17. (Besondere Vorschriften über Farben.)

Auf gebrauchsfertige Oel-, Harz- oder Lackfarben, soweit fie nicht Arsen
farben sind, finden die Vorschriften der §§ 2 bis 14 nicht Anwendung. Das 
Gleiche gilt für andere giftige Farben, welche in Form von Stiften, Pasten 
oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zum unmittelbaren Gebrauch fertig 
gestellt sind, sofern auf jedem einzelnen Stück oder auf dessen Umhüllung 
entweder das Wort „Gift" beziehungsweise „Vorsicht" und der Name der 
Farbe oder eine das darin enthaltene Gift erkennbar machende Bezeichnung 
deutlich angebracht ist.

§ 18. (Ungeziefermittel.)

Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift hergestellten Mittel 
gegen schädliche Thiere (sogenannte Ungeziefermittel) ist jeder Packung eine 
Belehrung über die mit einem unvorsichtigen Gebrauche verknüpften Gefahren 
beizufügen. Der Wortlaut der Belehrung kam von der zuständigen Behörde 
vorgeschrieben werden.
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Arsenhaltiges Fliegenpapier feilzuhalten oder abzugeben, ist verboten. 
Andere arsenhaltige Ungeziefermittel dürfen nur mit einer in Wasser leicht 
löslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben werden; die
selben dürfen nur gegen Erlanbnißschein (§ 12) verabfolgt werden.

Strychnin haltige Ungeziefermittel dürfen nur in Form von vergiftetem 
Getreide, welches in tausend Gewichtstheilen höchstens 5 Gewichtstheile 
salperersaures Strychnin enthält und dauerhaft dunkelroth gefärbt ist, feil
gehalten oder abgegeben werden.

Vorstehende Beschränkungen können zeitweise außer Wirksamkeit gesetzt 
werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizeilicher Aufsicht 
außerordentliche Maßnahmen zur Vertilgung von schädlichen Thieren, z. B. 
Feldmäusen, zu treffen.

§ 19. (Gewerbebetrieb der Kammerjäger.)
Personen, welche gewerbsmäßig schädliche Thiere vertilgen (Kammer

jäger), müssen ihre Vorräthe von Giften und gifthaltige!! Ungeziefermitteln 
unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 4, 7 und, soweit sie die 
Vorräthe nicht bei Ausübung ihres Gewerbes mit sich führen, in verschlossenen 
Räumen, welche nur ihnen und ihren Beauftragten zugänglich sind, auf
bewahren. Sie dürfen die Gifte und die Mittel an Andere nicht überlassen. 

§ 20.
Die Bestimmungen der §§ 4 und 6 über die Bezeichnung der Vorraths

gefäße und die Behältnisse und Gerüthe innerhalb der Giftkammer finden 
auf Neuanschaffungen und Neueinrichtungen sofort, im Uebriqen vom 
1. Januar 1897 ab Anwendung.

Für Gewerbebetriebe, welche bereits vor Erlaß dieser Verordnung be
standen haben, können Ausnahmen von den Vorschriften des § 5 bis zum 
31. Dezember 1898 nachgelassen werden.

§ 21.
Vorstehende Vorschriften treten sofort für die gesammte Monarchie in 

Kraft, alle entgegenstehenden Provinzial-, Regierungs- und Ortspolizei- 
verordnungen sind aufgehoben.

§ 22.
Die für die Apotheken über den Handel mit Giften hestehenden weiter

gehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraft.
§ 23.

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit in 
den bestehenden Gesetzen nicht höhere Strafen vorgesehen sind, nach § 367 
Nr. 5 des Strafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu Einhnndertfünfzig Mark 
oder mit Haft bestraft.

Berlin, den 24. August 1895.

Der Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal- 

Angelegenheiten.
In Vertretung. 

von Weyrauch.

Der Minister für Handel 
und Gewerbe.

In Vertretung, 
gez. Lohmann.

Der Minister des Innern.
Im Auftrage.

Brannbehrens.
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Anlage I.

Berzeichniß der Gifte.
Abtheilung 1.

Akonitin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Arsen, dessen Verbindungen und Zubereitungen, nuch Arsenfarben, 
Atropin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Brucin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Curare 11116 dessen Präparate,
Cyanwasserstoffsäure (Blausäure),

Cyankalium, die sonstigen cianwasserstoffsauren Salze und deren Lösungen, 
mit Ausnahme des Berliner Blau (Eiseucyanur und des gelben Blnt- 
langensalzes (Kaliumeiseucyanär),

Daturin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Digitalin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Emetin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Erythrophlein, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Fluorwasserstoffsäure (Flußsäure),
Homatropin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Hyoscin (Duboisin) dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Hyoscyamyn (Duboisin), dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Kantharidin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Kolchicin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Koniin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Nikotin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Nitroglycerinlösungen,
Phosphor (auch rother, sofern er gelben Phosphor enthält) und die damit 

bereiteten Mittel zum Vertilgen von Ungeziefer,
Physostigmin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Pikrotoxin,
Quecksilberpräparate, auch Farben, außer Quecksilberchlorür (Kalomel) und 

Schwefelquecksilber (Zinnober),
Skopolamin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Strophanthin,
Strychnin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, mit Ausnahme von 

strychninhaltigem Getreide,
Uransalze, lösliche, auch Uranfarben, 
Veratrin, dessen Verbindungen und Zubereitungen.

Abtheilrmg 3.
Acetanilid (Antifebrin),
Adonis-kraut, 
Aethylenpräparate, 
Agaricin,
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Akonit-extrakt, -knollen, -krank, -tinktur,
Amylenhydrat,
Amylnitrit,
Azomorphin,
Belladonna-blütter, -extrait, -tinktur, -Wurzel,
Bilsen-kraut, -samen, Bilsenkrant-extrakt, -tinktur,
Bittermandelöl, blausäurehaltiges,
Brechnuß (Krühenaugen),' sowie die damit hergestellten Ungeziefermittel, Brech

nußextrakt, -tinktur,
Brechweinstein,
Brom,
Bromaethyl,
Bromalhydrat,
Bromoform,
Butylchloralhydrat,
Calabar-extrakt, -samen, -tinktur,
Cardol,
Chloraethyliden, zweifach,
Chloralformamid,
Chloralhydrat,
Chloressigsäure,
Chloroform,
Chromsäure,
Cocain, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Convallamarin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Convallarin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Elaterin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Erythrophleum,
Euphorbium,
Fingerhut-blätter, -essig, -extrakt, -tinktur,
Gelsemium-wurzel, -tinktür,
Giftlattich-extrakt, -kraut, -saft (Laktukarium),
Giftsumach-blätter, -extrakt, -tinktur,
Gottesguadeu-kraut, -extrakt, -tinktur,
Gummigutti, dessen Lösungen und Zubereitungen,
Hanf, indischer, -extrakt, -tinktur, 
Hydroxylamin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Jalapen-harz, -kuolleu, -tinktur,
Kirschlorbeeröl,
Kodein, dessen Verbindungen mit) Zubereitungen,
Kokkelskörner,
Kotoin,
Krotonöl,
Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Narceïn, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Narkotin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Nieswurz (Helleborus), grüne, -extrakt, -tinktur, -Wurzel,

- (Helleborus), schwarze, -extrakt, -tinktur, -Wurzel,
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Nitrobenzol (Mirbanöl),
Opium und dessen Zubereitungen mit Ausnahme von Opiumpflaster und -wasser, 
Oxalsäure (Kleesäure, sog. Zuckersäure),
Paraldehyd,
Pental,
Pilokarpin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Sabadill-extrakt, -fruchte, -tinktur,
Sadebaum-spitzen, -extrakt, -öl,
Sankt-Ignatius-samen, -tinktur,
Santonin,
Scammonia-Harz (Scammonium), -Wurzel,
Schierling (Konium)-kraut, -extrakt, -fruchte, -tinktur,
Senföl, ätherisches,
Spanische Fliegen und deren weingeistige und ätherische Zubereitungen,
Stechapfel-blatter, -extrakt, -samen, -tinktur, — ausgenommen zum Rauchen 

oder Räuchern —,
Strophantus-extrakt, -samen, -tinktur,
Strychninhaltiges Getreide,
Sulfonal und dessen Ableitungen,
Thallin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Urethan,
Veratrum (weiße Nieswurz)-tinktur, -Wurzel,
Wasserschierling-krant, -extrakt,
Zeitlvsen-extrakt, -knollen, -samen, -tinktur, -wein.

Abtheilung 3.
Antimonchlorür, fest oder in Lösung,
Baryumverbindnngen außer Schwerspath (schwefelsauren Baryum), 
Bittermandelwasser,
Bleiessig,
Bleizucker,
Brechwurzel (Ipecacuanha)=evtrcift, -tinktur, -wein,
Farben, welche Antimon, Baryum, Blei, Chrom, Gummigutti, Kadmium, 

Kupfer, Pikrinsäure, Zink oder Zinn enthalten, mit Ausnahmen von: 
Schwerspath (schwefelsanren Baryum), Chromoxyd, Kupfer, Zink, Zinn 
und deren Legirungen, als Metallfarben, Schwefelkadminm, Schwefel
zink, Schwefelzinn (als Musivgold), Zinkoxyd, Zinnoxyd,

Goldsalze,
Jod und dessen Präparate, ausgenommen zuckerhaltiges Eisenjodür mit) Jod

schwefel,
Jodoform,
Kadmium und dessen Verbindungen, auch mit Brom oder Jod,
Kalilauge, in 100 Gewichtstheilen mehr als 5 Gewichtstheile Kalium

hydroxyd enthaltend,
Kalium,

chromsaures Kalium, sogenanntes Chromkali),
'i

Kaliumchlorat (chlorsaures Kalium),
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Kaliumchromat (gelbes chromsaures Kalium),
Kaliumhydroxyd (Aetzkali),
Karbolsäure, auch rohe, sowie verflüssigte und verdünnte, in 100 Gewichts- 

theilen mehr als 3 Gewichtstheile Karbolsäure enthaltend,
Kirschlorbeerwasser,
Koffein, dessen Verbindnngen und Zubereitungen,
Koloqüinten-extrakt, -tinktur,
Kreosot,
Kresole,
Kupferverbindungen,
Lobelien-kraut, -tinktur,
Meerzwiebel, -extrakt, -tinktur, -wein,
Mutterkorn, extrakte (Ergotin),
Natrium,
Natriumbichroinat,
Natriumhydroxyd, (Aetznatron, Seifenstein), .
Natronlauge, in 100 Gewichtstheilen mehr als 5 Gewichtstheile Natrium

hydroxyd enthaltend,
Phenacetin,
Pikrinsäure und deren Verbindungen,
Quecksilberchlorür (Kalomel),
Salpetersäure, (Scheideivasser), auch rauchende,
Salzsäure, auch verdünnte, in 100 Gewichtstheilen mehr als 15 Gewichts

theile wasserfreie Säure enthaltend,
Schwefelkohlenstoff,
Schwefelsäure, auch verdünnte, in 100 Gewichtstheilen mehr als 15 Ge

wichtstheile Schwefelsäuremonohydrat enthaltend,
Silbersalze mit Ausnahme von Chlorsilber,
Stephans (Staphisagria)-körner,
Ziriksalze, mit Ausnahme von Zinkkarbonat,
Zinnsalze.

Anlage H.
Giftbuch.
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Anlage III.
(Name der ausstellenden Behörde.)

.V 
Erlaubnisschein zum Erwerb von Eist.

Der p. (Name, Stand)  zu (Wohnort und 
Wohnung)  die (Firma)  

wünscht (Menge) . (Name des Gifts)
zu erwerben, um damit  .................(Zweck, zu welchem das
Gift benutzt werden soll) 

Gegen dieses Vorhaben ist diesseits nach stattgefnndener Prüfung 
nichts zu erinnern  

, den ten  18

(Bezeichnung der ausstellenden Behörde.) 
(Namensunterschrift.)

(Siegel.)

Dieser Schein macht die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung 
(Giftschein) gemäß § 13 nicht entbehrlich. Er verliert mit dem Ablauf des 
14. Tages nach dem Ausstellungstage seine Gültigkeit, sofern etwas anderes 
oben nicht ausdrücklich vermerkt ist.

Anlage IV.
Ng (des Giftbuchs).

Giftschein.
Von (Firma des abgebenden Geschäfts)  

zu (Ort)  bekenne ich hierdurch  (Menge) . . 
(Name des Gifts)  zum Zwecke de  
wohl verschlossen und bezeichnet erhalten zu haben.

Der aus einem unvorsichtigen Gebrauche des Giftes entstehenden Ge
fahren wohl bewußt, werde ich dafür Sorge tragen, daß dasselbe nicht in 
unbefugte Hände gelangt und nur zu dein vorgedachten Zwecke verwendet wird.

Das Gift soll durch abgeholt werden. 

(Wohnort, Tag, Monat, Jahr (Name und Vorname, Stand oder
und Wohnung.) Beruf des Erwerbers.)

(Eigenhändig geschrieben.) 

(Zusatz, falls das Gift durch einen Anderen abgeholt wird.)

D as oben bezeichnete Gift habe ich im Auftrage des  
 (Namen des Erwerbers) in Empfang genommen und 

verspreche, dasselbe alsbald unversehrt au meinen Auftraggeber abzuliefern. 

(Ort, Tag, Monat, Jahr.) Name und Vorname, Stand oder Beruf 
des Abholendell.)

(Eigenhändig geschrieben.)
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No. 27 des Amtsblatts pro 1896, Seite 114, No. 5.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesver- 

waltung vom 30. Juli 1883, sowie der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes 
über die Polzei-Verwcktung vom 11. März 1850 wird mit Zustimmung 
des Provmzial-Omths fur bei. Umsaug der Provinz Weftprenßen verordnet 
was folgt :

, .. 8 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmittelu, welche dazu 
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung menschlicher Krankheiten zu die- 
neu, ist verboteii. 0

8 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-Verordnung unterliegen 
sofern nicht nach den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe ver- 
wilikt ist, einer Geldstrafe bis zu sechszig Mark, im Unvermögensfalle einer 
entsprechenden Haftstrafe (§ 366 Ziffer 1 des Reichsstrafgesetzbuchs).

§ 3. All entgegenstehenden Vorschriften werden hiermit alifgehoben-

§ 4. Diese Verordnung tritt am 1. August 1896 in Kraft.

Danzig, den 17. Juni 1896.

Der Ober-Präsident, Staatsminister v. Goftler.

Amtsblatt No. 24 pro 1897, Seite 215, No. 3.

Polizei-Verordmmg.
Auf Gruud der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine 

Laudesverwaltung vom 30. Juli 1883, sowie der W 6, 12 und 15 des 
Zfosetzes nber die Polizei Verwaltung vom 11. März 1850 wird mit Zu
stimmung des Proviuzial-Naths für den Umfang der Provinz Westvreußen 
angeorduet, was folgt: 

f 8 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu 
bestimmt sind, zur Verhütung thierifcher Krankheiten zu dienen, ist verboten.

§ 2 Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-Verordnung unterliegen 
sofern nicht nach den bestehenden strafvorschriften eine härtere Strafe ver
wirkt ist einer Geldstrafe bis zu sechszig (60) Aiark, im Unvermögensfalle 
einer entsprechenden Haftstrafe (§ 366 Ziffer 1 des Reichsstrafgesetzbuchs).

8 3. Alle eungegenstehenden Vorschriften werden hiermit aufgehoben. 

§ 4- Diese Verordnung tritt am 15. Juli 1897 in Kraft.

Danzig, den 19. Mai 1897.

Der Ober Präsident.
oft /CqX 

(uniwersytecką 
M ToruQ^^



— 18 —

No. 13 des Amtsdlatts pro 1897, Seite 121, No. 8.

Polizei-Verordnung 
über den Betrieb von Mineralwasserfabriken.

Auf Grund der §§ 137, 139 und 140 des Gesetzes über die allge
meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Sammlung Seite 195 ff.) 
und der §§ 5, 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlung Seite 265 ff.) wird mit Zustim
mung des Bezirks-Ansschusses für den Umfang des Regierungsbezirks Fol
gendes verordnet:

§ 1. Die Räume, in denen künstliche Mineralwasser hergestellt wer- 
den, müssen gut ventilirr, geräumig und so hell sein, daß die darin anfge- 
stellten Apparate in allen Einzelheiten genau beobachtet werden können.

§ 2. Zur Herstellung darf nur destillirtes Wasser verwendet werden. 
In Orten mit einer öffentlichen Centralwasserversorgung kann von dem Re- 
giernngspräsidenten der Gebrauch von Wasserleitungswasser gestattet werden.

§ 3. Die zur Verwendung gelangenden Salze müssen die durch das 
deutsche Arzneibuch vorgeschriebene chemische Reinheit besitzen, die Fruchtsäfte 
reine Natnrsäfte sein.

8 4. Alle Gefäße, in welchen ein den gewöhnlichen Luftdruck über
steigender Druck hervorgebracht wird, sind aus gutem Kupferblech, welches 
innen stark verzinnt ist, herzustellen. Der Maximaldruck ist auf den vorhan
denen Apparaten in unabnehmbarer Schrift deutlich anzugebeu.

Die nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen neu aufgestellten Apparate, 
seien es neue oder bereits in Betrieb gewesene, müssen den Namen des Fa
brikanten, das Jahr der Herstellung und den Maximaldruck auf einem nn- 
abnehmbaren Metallschild tragen. Soweit ein solches Schild nicht bereits 
vorhanden, tritt bei reparirten Apparaten an die entsprechende Stelle der 
Name der reparirenden Firma und das Jahr der Reparatur.

5. Diese Gesäße, insbesondere Mischgefäße, sowie die zur Ver
wendung kommenden Expansionskessel müssen mit Manomerer, Sicherheits
ventil und mit einer Vorrichtung zur Anbringung des amtlichen Kontrol- 
mauometers versehen sein.

Tie von dem Sachverständigen bei der Prüfung des Apparates (§ 13) 
festgesetzte Belastung der Sicherheitsventile darf nicht geändert werden. 
Ebenso dürfen diese durch Festkeilen PP. nicht ungangbar gemacht werden.

tz 6. Bei den mit flüssiger Kohlensäure arbeitenden Anlagen ist vor
dem Mischgefäß ein Expansionsgefäß von mindestens 100 Liter Inhalt ein- 
zuhalten, wenn die Kohlenfünreflasche nicht mit einem Reduktionsventil guter 
Konstruktion versehen ist.

§ 7. Alle Verzinnungen sowie alle Verbindungsstücke an den Appa
raten müssen den Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit blei- 
und zinkhaltigen Gegenständen, vom 25. Juni 1887 (§§ 1, 2 und 3) entsprechen.
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§ 8. Wo zur Erzeugung der Kohlensäure Magnesit, Kreide, Schwefel- 
oder Salzsäure benutzt werden, müssen wenigstens 2 Waschflaschen vorhanden 
sein, von denen die erstere verdünnte Sodalösung, die zweite Wasser enthält. 
Der Inhalt derselben ist mindestens alle acht Tage zu erneuern.

§ 9. Die Hersteller von Mineralwässern haben für die Reinhaltung 
der Bersandtslaschen zu sorgen. Flaschen, an deren Boden oder Wandungen 
sich Niederschläge abgesetzt haben, sind vom Verschleiß ansznschließen.

§ 10. Ans jedem Flaschenverschlnß muß ein Streifen angebracht sein, 
welcher den Namen des Fabrikanten und den Ort der Herstellung ersichtlich 
macht.

§ 11. Diese Vorschriften finden auch Anwendung auf diejenigen 
tragbaren metallenen Gefäße und auf die mit denselben zum Ausschank ver
bundenen Leitungen, in welchen die kohlensäurehaltigen Wasser zum Aus
schank außerhalb der Herstellungsstelle gelangen.

§ 12. Zur Sicherung der Arbeiter sind die Versandtflaschen beim 
Verschließen mit Sicherheitskörben ans starkem eingeflochtenen Draht zu 
überdecken; auch sind geeignete Schutzbrillen vorznhalten.

§ 13. Bevor ein Apparat, sei es ein neuer oder ein alter, an dem 
Ort seiner Aufstellung zum ersten Mal in Betrieb gesetzt lvird, muß derselbe 
von einem seitens der Polizei-Verwaltung als geeignet anerkannten Sach
verständigen einer Prüfung auf Widerstandsfähigkeit bei Anwendung des 
1 y2 fachen lieberdrucks, auf seine Uebereinstimimmg mit vorstehenden Be
stimmungen, sowie auf die Beschaffenheit der Verzinnung unterzogen werden. 
Diese Prüfung wird alle zwei Jahre wiederholt. Sie ist spätestens zwei 
Monate vor Ablauf des zweiten Jahres von dem Fabrikanten zu beantragen 
und erfolgt auf dessen Kosten. Eine chemische Prüfung des fertigen Wassers 
in Bezug ans metallische Verunreinigungen muß alle zwei Jahre stattfinden. 
Es liegt im Ermessen der Polizeibehörde, eine solche Prüfung sowie eine 
Prüfung der Chemikalien häufiger stattfinden zu lassen.

§ 14. Übertretungen dieser Verordnungen werden, sofern nicht son 
stige Strafbestimmungen, insbesondere die Bestimmungen des § 147,4 der 
Gewerbeordnung bezw. des Reichsgesetzes vom 25. Juni 1887 (Gesetz- 
Sammlung Seite 278—275) oder des § 367,6 des Strafgesetzbuches Au
wendung finden, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle 
im Falle des Unvermögens entsprechende Haft tritt.

§ 15. Diese Polizei-Verordnung tritt für Neuanlagen sofort, im 
übrigen drei Monate nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bisher noch 
nicht von einem Sachverständigen geprüften Miueralwasserapparate sind bal
digst und spätestens innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung dieser 
Verordnung zu prüfen. Für die bereits geprüften Apparate treten die unter 
§ 13 festgesetzten Termine in Kraft.

Marienwerder, den 23. März 1897.

Der Regierungs-Präsident.
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Amtsblatt No. 51 pro 1897, Seite 406, No. 9.
Polizei-Verordunug, 

betreffend die nicht fabrikmäßige Herstellung und Verwendung 
von Acetylen.

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195 ff.) und der §§ 0, 
12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. Alärz 1850 
(G.-S. S. 265) wird hiermit unter Zustimmung des Bezirks-Ausschusses 
für den Umfang des Regierungsbezirks Marienwerder die nachfolgende Po
lizei-Verordnung erlassen:

§ 1. Wer außer im fabrikmäßigeu Umfange Aectylen herstellen oder 
verwenden will, hat dies spätestens bei' der ersten Inbetriebsetzung der Gas- 
entwickelnngs-Apparate der Ortspolizeibehörde anznzeigen.

§ 2. Die Entwickelung und Aufbewahrung von Acetylen darf nicht 
in oder unter bewohnten Räumen und nicht in Kellern erfolgen. Die 
Räume, in denen die Gasentwickelnng stattfindet, müssen durch eine Brand
mauer oder einen isolirenden Luftraum von Wohuräumeu getrennt sein. 
Die Gasentwickler dürfen nur unter leichter Bedachung ausgestellt werden.

£ 3. Diese Räume müssen hell, geräumig und gut gelüftet fein, dür
fen nur durch Dampf- oder Wasserheizung erwärmt und nicht mit Licht be
treten werden. Die Thüreu müssen nach außen anfschlageu. Die Entlüs- 
tungsrohre der Räume und der Gasentwickler dürfen nicht in Schornsteine 
münden, die Entlüftungsrohre der Gasentwickler find bis über das Dach zu 
führen.

§ 4. Die Apparate zur Entwickelung und Aufbewahrung von Ace- 
tylengäs müssen so eingerichtet sein, daß in ihnen kein höherer, als ein 
Ueberdrnck von einer Atmosphäre sich bilden kann.

§ 5. An den Entwickelungs-Apparaten, Gasbehältern und Gaslei
tungen dürfen keine aus Kupfer bestehenden Theile angebracht fein.

§ 6. Ealciumcarbid und andere Carbide dürfen in Wengen von mehr 
als 1Ö kg nur in wasserdicht verschlosseneu Gefäßen und in trockenen, 
Hellen, gut gelüfteten Räumen anfbewahrt werden. Die Lagerung in Kellern 
ist untersagt. Die Gefäße müssen die Aufschrift tragen: „Carbid, gefährlich, 
wenn nicht trocken gehalten". 

§ 7. Die zur Aufnahme flüssigen Acetylens bestimmten Flaschen 
müssen durch einen weißen Anstrich und die Aufschrift: „Flüssiges Acetylen, 
feuergefährlich", gekennzeichnet, mit Angabe der Tara und des Fassnngsran- 
mes in Litern viersehen und 250 Atmosphären geprüft sein.

§ 8. Bei der Füllung der Flaschen darf das Verhältniß von 1 kg 
Acetylen auf 3 Liter Rauminhalt nicht überschritten werden.

8 9. Die Flaschen für verdichtetes Acetylengas müssen durch die 
Aufschrift: „Aetylengas, feuergefährlich", gekennzeichnet und mit der Angabe 
des höchsten zulässigen Druckes versehen sein. Sie müssen mit dem Doppel
ten des zulässigen Druckes geprüft sein.

10. Die mit flüssigem oder verdichtetem Acetylen gefüllten Flaschen 
sind gegen die Einwirkung von Sonnenstrahlen und Ofenwärme zu schützen.
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§11. Flüssiges und verdichtetes Ncetylen dürfen nur in Gefäße ge
füllt werden, cm denen kein Theil ans Kupfer oder Kupferlegirungen besteht.

§ 12. Die Bestimmungeu in den §§ 1, 2 und 3 finden keine An
wendung aus tragbare unb solche Acetylengastampen, bei denen der Brenner 
mit dem Entlvickelungs-Apparat unmittelbar und fest verbunden ist.

Denjenigen, welche beim Erscheinen dieser Polizei-Verordnung mit 
Genehmigung oder mit Vorwissen der Ortspolizeibchörde Acetylenentwicke- 
lnngs-Apparate bereits in Betrieb genommen haben, kann von der Orts
polizeibehörde zur Erfüllung der Vorschriften in S 2 und im ersten 
Satze des 8 3 eine Frist von 12 Monaten vom Tage des Inkrafttretens 
dieser Verordnung ab bewilligt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:
a. auf fabrikmäßig betriebene und daher nach § 16 der Gewerbe

ordnung besonderer Genehmigung bedürftige Anlagen zur Her
stellung von Acetylen:

b. auf die staatlichen wissenschaftlichen Institute, soweit sie Acetylen 
zu Lehr- und Studienzwecken Herstellen und verwenden.

$ 13. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern 
dadurch nicht nach den bestehenden Gesetzen eine schwerere strafe verwirkt 
ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark und im Falle des Unvermögens an 
deren Stelle mit entsprechender Haft bestraft.

§ 14. Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.

Marienwerder, den 13. Dezember 1897.
Der Regierungs-Präsident.

Nr. 43 des Amtsblatts pro 1827 Seite 342 Nr. 2.
Das widerrechtliche Nebersetzen 

von Personen über den Weichselstrom betressend.
Es wird Beschwerde darüber geführt, daß schiffer und andere Ve- 

wohner der Weichselufer ein Gewerbe daraus wachen,  in der Nähe der 
öffentlichen Fähranstaltelt Personen über die Weichsel zu setzen. Aach Vor 
schrift der Gesetze soll aber in den Gegenden, wo öffentliche vorn Staate 
mit einem Tarif versehene Führanstalten sind, Niemand sich anderer Mittel 
zum Uebersetzen bedienen,

Allg. Landrecht Th. II Tit. 15 § 96, 
auch soll ein solches Umgehen des Fährgeldes gleich einer Zoll-Defraudation 
betrachtet und geahndet werden.

Ta nuit § 123 l. c. außerdem die den Polizeibehörden obliegende 
Pflicht der Fürsorge für die Sicherheit der Uebersetz-Änstalten es unzulässig 
macht, Unberufenen und Unberechtigten ein solches Gewerbe zu  verstatten, 
so wird dasselbe, indem die vorstehend angeführten gesetzlichen Bestimmungen 
in Erinnerung gebracht werden, hiermit ernstlich untersagt und soller die
jenigen Schiffer und Uferbewohner, welche in der Nähe öffentlicher Sahr- 
anstalten aus einem solchen Uebersetzen ein Gewerbe machen, mit einer 
Polizeistrafe von einem bis zehn Thaler belegt werden.
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Die betreffenden Polizeibehörden haben über die Befolgung dieser 
Vorschrift zu wachen.

Marienwerder, den 10. Oktober 1827.

König!. Prenst. Negierung.

No. 7 des Amtsblatts pro 1837, Seite 52.
Bekanntmachung.

Mit Bezugnahme auf die unterm 23. Juni 1835 durch das Amtsblatt, 
der unterzeichneten Regierung erlassene Bekanntmachung, die Sicherung der 
Schifffahrt auf dem Weichselstrome betreffend, werden die Uferbesitzer, Schiffer 
Holztraftenfuhrer und Fischer, sowie alle diejenigen, welche Kenntnis; von 
Schifffahrts-Hindernisfen erlangen, wiederholentlich hiermit anfgefordert, bei 
offener Schifffahrt die von ihnen im Strome bemerkten und der Schifffahrt 
gefährlichen Gegenstände, als Baumstämme, Stobben, Pfähle und Steine, 
womöglich sogleich durch Wiepen zu bezeichnen, in jedem Falle aber ohne 
Verzug von der gemachten Entdeckung solcher Schifffahrts-Hindernisse den 
nächsten öffentlichen Behörden, als den Landraths- und Domainen-Rent- 
Aemtern und den Magisträten davon Nachricht zu geben. Diese Behörden 
werden zugleich hiermit angewiesen, bei solchen erhaltenen Anzeigen zunächst 
für die sofortige Bezeichnung der Stromstellen, die der Schifffahrt Gefahr
drohen, und für die Unterhaltung der Warnungszeichen zu sorgen, alsdann 
aber davon sogleich die Deich-Inspektoren in Kenntnis; zu setzen, um das 
Weitere zur Sache zu veranlassen.

Da die Erfahrung lehrt, das; die bereits angebrachten Warnnngszeichen 
zur Bezeichnung der Stellen, welche für die Schifffahrt gefährlich sind, oft
mals durch Fahrlässigkeit oder Mnthwillen wieder vernichtet worden, so 
wird hiermit bestimmt und zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß eine solche 
Kontravention nunmehr mit einer Strafe von einem bis fünf Thalern ge
ahndet werden soll.

Sämmtliche Polizeibehörden in der Nähe des Weichselstromes werden 
anfgefordert, von dieser Verordnung Kenntnis; zu nehmen und selbige in vor
kommenden Fällen in Vollzug zu bringen.

Insbesondere werden noch die Deichbaubeamten, Bühnenmeister und 
Bufchwärter angewiesen, bei allen Gelegenheiten darauf bedacht zu sein, nich 
nur die in der Weichsel erscheinenden Schifffahrts-Hindernisse zu entdecken 
und sogleich zu bezeichnen, sondern auch die Thäter zu ermitteln, welche 
bereits vorhandene Warnungszeichen vernichtet haben, wovon alsdann ohne 
Verzug der nächsten Polizeibehörde eine Anzeige zu machen ist.

Marienwerder, den 30. Januar 1837.

Königl. Prentz. Regierung. Abthettnng des Innern.



Amtsblatt No. 36 pro 1896, Scite 294, No. 4.
Polizei-Verordmmg.

Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 und der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes 
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird hierdurch unter Zu
stimmung des Provinzialraths für den Umfang der Provinz Weitpien);en 

verordnet, was folgt:
s 1. Auf den schiffbaren und flößbaren Gewässern der Provinz 

Westprenßen dürfen auf, m und an Schiffsgefäßeu und Fahrzeugen jeder 
Art und Benennung sowie auf, in und an Flößen und Baggerfahrzengen 
Fischereigeräthe irgend welcher Art und Benennung nur von den daselbst 
zum Fischen mit "solchen Geräthen Berechtigten nutgefuhrt oder gehalten 

werden.
Diese Beschränkung erstreckt sich nicht auf Fischereigerüthe in verpacktem 

Zustande, welche nachrveislich als Fracht- oder Passagiergut befördert werden.

§ 2 Zuwiderhandlungen werden sowohl an dem Besitzer der ZN 
Uiirecht mitgeführten Geräthe wie an dem Führer des Fahrzeuges (Floßes 
u. s. w.) mit Geldstrafe bis zu 60 (sechszig) Mark geahndet.

Im Unvermögensfalle tritt an die Stelle der Geldstrafe eine ent

sprechende Haftstrafe.

Danzig, den 22. August 1896.

Der Oberpräsident der Provinz Westprenffen.
Staatsminister v. Goßt er.

No. 44 des Amtsblatts pro 1895, Seite 333, No. 2.
H a u p t b u ch Seite 283.

Polizei-Berordmmg.
Auf Grund des § 11 der Allerhöchsten Verordnung vom 8. August 

1887 (G.-S. S. 348), betreffend die Ausführung des Fifchereigesetzes m der 
Provinz Westpreußen, in Verbindung mit den §§ 137 mid 139 das Se 
seges über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Iuli 1883 ( 
S 195) sowie den §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Ver
waltung'vom 11. März 1850 lG.-S. S. 265) wird im Anschffnffe an die 
unter dem 24. April 1890 erlassene Polizei-Verordnung (A.-Bl. S. 126) 
für den Umfang des Regierungsbezirks Marienwerder Folgendes verordnet:

§ 1. Das im § 4 der Polizei-Verordnung vom 24. April 1890 
(A.-Bl. S. 126) auf die Dauer von fünf Jahren erlassene Verbot, Krebs
weibchen innerhalb des Regierungsbezirks Marienwerder zu verkaufen, lviid 
hierdurch auf die Dauer von weiteren fünf Jahren erneuert.
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§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-Verordnung werden mit 
Geldstrafe bis zu 60 Mark eventuell mit entsprechender Haft bestraft, soweit 
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 3. Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündi
gung in Kraft.

Marienwerder, den 20. September 1895.

Der Regierungs-Präsident.

No. 7 des Amtsblatts pro 1897, Seite 56, No. 4.
Polizei-Verordnung.

Ans Grund des § 137 Abs. 2 und § 139 des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883, in Verbindung mit den 
§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 
1850, verordne ich für den Umfang des Regierungsbezirks Marienwerder, 
was folgt:

§ 1. Jeder auf Aussatz (Lepra) verdächtige Krankheitsfall ist bei der 
Ortspolizeibehörde, städtischen Polizei-Verwaltung, Amtsvorsteher unverzüglich 
zur Anzeige zu bringen.

§ 2. Zur Anzeige sind die Familienhäupter, Haus- und Gastwirthe, 
die Medizinalpersonen, Geistliche und Lehrer bezüglich der zu ihrer Kenntnis; 
gelangenden Fälle verpflichtet.

§ 3. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zum Betrage 
von 60 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender Hast bestraft.

Marienwerder, den 8. Februar 1897.

Der Regiernngs-Präsident.

Extra-Beilage zu No. 29 des Amtsblatts pro 1896.
Polizeiverordnung, betreffend die Körung der Hengste.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesver- 

waltung vom 30. Juli 1883 und der 6, 12 und 15 des Gesetzes über 
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird hierdurch unter Zustim
mung des Proviuzial-Raths für den Umfang der Provinz Westpreußen ver
ordnet, was folgt:

K ö r u n g s z w a u g:
§ 1. Soweit nachstehend nicht ausdrücklich Ausnahmen zugetasseu 

sind, dürfen zum Bedecken der Stuten mir solche Hengste verwendet werden, 
welche von der zuständigen Köruugskommission nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen besichtigt und als geeignet zur Zucht befunden — an gekört 
sind.
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Befreiung vom Körungszwang.
§ 2. Den Bestimmungen des § 1 sind nicht unterworfen:

a) die Königlichen Haupt- und Laudbeschäler,
b) die von Zuchtvereineu unter Mitwirkung eines Gestütsbeamten und 

unter Gewährung eines Staatsdarlehns angeschafften Hengste, solange 
das gewährte Darlehn noch nicht vollständig getilgt ist und daher die 
angetansten Hengste der Beaufsichtigung und Revision eines Ge- 
stütsbeamteu unterliegen,

c) ehemalige Haupt- und Laudbeschäler, welche von der Gestütsverwaltuug 
au Züchter abgegeben sind, sofern die Tauglichkeit zur Zucht durch 
ein Attest der verkaufenden Gestütsverwaltuug nachgewiesen wird,

(1) Vollblutheugste, für deren Benutzung ein Deckgeld von mindestens 
50 Mark beansprucht und gezahlt wird,

e) im alleinigen Eigenthum eines Einzelnen stehende Hengste, welche der 
Besitzer nur zum Decken der ihm gehörigen Stuten verwendet,

f) im Eigenthum einer Erbengemeinschaft stehende Hengste, welche lediglich 
zum Decken der der betreffenden Gemeinschaft als solcher eigen- 
thümlich gehörenden Stuten verwendet werden.
Die nach diesem Paragraphen vom Körungszwange befreiten unter b, 

c und d genannten Hengste sind jedoch den Körnngskommissionen bei den 
regelmäßigen Körtermiueu zur Orientirnng über das im Körbezirk vorhandene 
Hengstmaterial vorzustellen.

Körkommissionen.
§ 3. Für jeden Kreis wird der Regel nach eine Körnngskommission ge

bildet, es bleibt indessen den Kreisen, in welchen eine genügende Anzahl bon 
der Körung unterworfenen Hengsten nicht vorhanden ist, überlassen, sich mit 
einem benachbarten Kreise zu einem Körbezirk zn vereinigen und wegen der 
Wahl einer gemeinschaftlichen Körkommission das Erforderliche zn vereinbaren.

§ 4. Jede Körnngskommission besteht ans einem Vorsitzenden, dem 
Landgestüts-Dirigenten vlzer dessen von der landwirthschaftlichen Verwaltung 
zu ernennenden Stellvertreter und zwei weiteren Mitgliedern. Außerdem 
muß zn jedem Körungstermin ein beamteter Thierarzt, oder int Falle der 
Behinderung desselben ein anderer approbirter Thierarzt zngezogen werden, 
welcher eine berathende Stimme führt.

Je ein gemeinschaftlicher Vorsitzender wird bestellt für die Körnngs- 
kommissionen:

1) des Regiernugs- Bezirks Danzig, 2) der ans dem rechten Ufer 
der Weichsel belegenen Kreise des Regierungs-Bezirks Marienwerder, 
sowie der auf dem linken Ufer der Weichsel belegenen Theile der 
Kreise Marienwerder und Thorn, 3) der ans dem linken Ufer der 
Weichsel belegenen Kreise des Regierungsbezirks Marienwerder ans- 
schließlich der unter No. 2 bezeichneten Theile der Kreise Marien
werder und Thorn.

Für jeden Vorsitzenden ist ein Stellvertreter zn bestellen.
Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter werden von dem Vorstande 

der Landwirthschaftskammer für die Provinz Westpreußen auf die Dauer von 
6 Jahren, die sonstigen Mitglieder und für jedes derselben mindestens ein 
Stellvertreter von den Kreisausschüssen auf die Dauer von 3 Jahren gewählt.
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Die Vorsitzenden und Mitglieder der Kommissionen, sowie ihre Stell
vertreter, haben ihre Funktionen auch nach Ablauf ihrer Wahlperiode so 
lange fortzuführen, bis die Neuwahlen erfolgt sind.

Scheidet ein Kommissionsmitglied im Laufe der Wahlperiode aus, so 
ist für den Rest derselben eine Neuwahl anzuordnen.

Körtermine.
§ 5. Die Körungen sind möglichst in den drei letzten Monaten des 

Jahres abzuhalten.
Die Vorsitzenden der Körkommissiouen setzen nach Beuehmeu mit dem 

betreffeudeu Landgestiits-Dirigenten und mit den betreffenden Landrathen die 
Termine für die Körungen und die Körplätze fest und sind dieselben von 
den Landrathen öffentlich bekannt zu machen.

Den Landrathen liegen auch die übrigen Vorbereitungen des Körge- 
schäfts ob und haben dieselben insbesondere die nach § 7 Anlage A vorge- 
schriebenen Protokolle auf Grund der bei Bekanntmachung des Körtermius 
einzufordernden Anmeldungen der Hengstbesitzer durch Ausfüllung der Ko- 
louneu 1—9 vorznbereiten nud dem Vorstaude der Körkommissioueu recht
zeitig, spätestens im Ternn, zuzustelleu.

Verhandlungen der Körungs kommissioneu.
§ 6. Die Körungskommission saht ihre Beschlüsse uach Stimmen

mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Die Entscheidung der Kommission ist endgültig.
§ 7. Die Beschlüsse der Kommission werden den Betheiligten im 

Körungstermiu mit Gründen eröffnet und in der in Anlage A angegebenen 
Form zu Protokoll genommen.

Das Protokoll ist von sämmtlichen anwesenden Kommissionsmitgliedern 
und dem zugezogenen Thierarzt zu unterzeichnen und demnächst in Abschrift 
dem Landrath einznreichen, welcher die Bekanntmachung der augekörten 
Hengste durch das Kreisblatt veranlaßt. Diese Bekanntmachung muß den 
Inhalt der Kolonnen 1 -10 des Körnugsprotokolls wiedergeben und ist 
dem betreffenden Landgestüts-Dirigenten von Seiten des Landraths durch 
Uebersendnng eines Exemplares der bezüglichen Kreisblattsnnmmer bekannt 
zu geben. Außerdem übersendet der Landrnth den Besitzern, sämmtlicher der 
Körungskommission vorgestellten an- und abgekörten Hengste eine die Kolonnen 
1—11 umfassende auszugsweise Abschrift des Körnugsprotokolls.

Nach körnngen.
§ 8. Für Hengste, welche nachweislich zur Zeit des Körnngstermines 

erkrankt oder erst nach demselben von dem Besitzer erworben oder nach § 13 
dieser Polizei-Verordnung einer erneuten Körung zu unterwerfen sind, kann 
auf Antrag und Kosten des Besitzers eine Nachkörnng stattfinden; der An
trag ist unter Beifügung der erforderlichen Nachweise bei dem Vorsitzenden 
der Körungskommission anznbringen, welcher darüber zu befinden und gege
benen Falles den Termin für die Nachkörung anzusetzen hat.

Im klebrigen finden, soweit nicht ausdrücklich Ausnahmen ungeordnet 
find, die für die regelmäßigen Körungen gegebenen Vorschriften Anwendung.
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Voraussetzungen der Ankörnng.
§ 9. Die zum Decken zuzulassenden Hengste müssen das dritte Jahr

vollendet haben, von erheblichen Fehlern frei und nach ihrer gesammten 
körperlichen Beschaffenheit zur Zucht geeignet und dem im Körbezirk vor
handenen Stntenmaterial angemessen sein.

Wiederholung der Körungen.
§ 10. Die Körung der Hengste muß alljährlich erfolgen und gelten 

die bei den regelmäßigen Körungen und bei den Nachkörungen §§ 5, 8 und 
13 getroffenen Entscheidungen der Körungskonnnission nur bis zum nächsten 
regelmäßigen Körtermine.

Ein nicht zum Decken zngelassener (abgekörter) Hengst kann der Kom- 
mifsion beim nächsten regelmäßigen Körtermine wieder vorgestellt werden.

Körungsgebühren und deren E i n z i e h u n g.
§ 11. Für jeden angekörten Hengst ist eine an die zuständige Kö

nigliche Kreiskasse abzuführende Körnngsgebnhr zu entrichten, welche für das 
erste Jahr 10 Mk., für jede Unederholte Körung 5 Mk. betrügt. Für ab- 
gekörte Hengste ist eine Gebühr nicht zu entrichten.

Für Nachkörnngen (§ S) werden außer den Kosten des Termins 
Gebühren nicht erhoben.

Die Körgebühren werden durch den Landrath, sobald die Abschrift der 
Körungsprotokolle bei ihm eingegangen ist, festgesetzt, gleichzeitig mit der 
Uebersendnng der Protokollabschriften (§ 8) von den Besitzern eingefordert 
und nöthigen Falles im Berwaltnngszwangsverfahren eingezogen.

Reisekosten und Tagegelder der Vorsitz end en der 
Körn ngs-Kom m issionen.

§ 12. Die Vorsitzenden der Körnngskommissionen erhalten 12 Mk. 
Tagegelder und an Reisekosten für das Kilometer Landweg 60 Pfennige, 
für das Kilometer Eisenbahn oder Dampfschiff 13 Pfennige, sowie für einen 
Zn- und Abgang 3 Mk.

Die den zngezogenen Thierärzten zu gewährenden Bezüge sind im 
Wege besonderer Vereinbarung festzustellen.

Zur Bestreitung dieser und der sonstigen Kosten des Körnngsgeschäftes 
dienen die nach § 11 entrichtenden Körgebühren.

Veränderungen des Standortes ange korter Hengste.
 § 13. Die von der Kommission für brauchbar befundenen (angekörten) 

Hengste dürfen nur in demjenigen Kreise zum Decken verwendet werden, in 
welchem die Körung erfolgt ist.

Eine Veränderung des für jeden Hengst im Kreisblatt bekannt gege
benen Standortes ist innerhalb des Kreises, welchem der letztere angehört, 
zulässig, wenn dieselbe eine Woche vor ihrem Eintritt dem Landrath ange
zeigt ist.

Der Landrath hat den Tag der Anzeige und den neuen Standort 
unter genauer Bezeichnung des Hengstes nach Maßgabe des Körungsprvto- 
kolles und den Namen des etwaigen neuen Besitzers im Kreisblatt bekannt 
zu machen.
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Die Verlegung des Standortes eines Hengstes in einen anderen Kreis 
ist ohne neue Körung durch die Kommission des betreffenden Kreises unzulässig. 

Deckregister.
§ 14. Die Besitzer der angekö'rten Hengste haben Deckregister nach 

dem anliegenden Formular B zu sichren, dieselben mindestens fünf Jahre 
von der letzten Eintragung ab gerechnet anfzubewahren und auf Verlangen 
der Körungskommission und dem Laudrath znr Einsichtnahme vorznlegen. 

Straf- und  Uebergangsbestimmungen.
§ 15. Die Besitzer von Hengsten, welche dieselben den Bestimmungen 

der §§ 1 und 2 zuwider zum Decken von Stuten verwenden oder hergeben, 
werden für jeden Einzelfall mit einer Geldstrafe von 30 bis 60 Mark belegt.

Die gleiche Strafe trifft den Besitzer von Stuten, welche dieselben den 
gedachten Bestimmungen zuwider einem nicht angekörten oder in ihrem Mit- 
eigenthum stehenden Hengst zuführen oder zuführen lassen.

Sonstige Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Polizei- 
Verordnung werden für jeden Einzelfall mit einer Geldstrafe von 1 bis 60 
Mark geahndet. An die Stelle der Geldstrafen tritt im Unvermögensfalle 
eine entsprechende Haft.

§ 16. Vorstehende Polizei-Verordnung tritt unter gleichzeitiger Anf- 
hebung der Polizei-Verordnung vom 21. Mai 1890 am 1. August 1896 
in Kraft. Die auf Grund der letztgenannten Polizei-Verordnnng gewählten 
Vorsitzenden und Mitglieder der Körungskommissionen bleiben bis zum Ab
lauf ihrer Wahlperioden in Thütigkeit.

Danzig, den 6. Juli 1896.
Der Ober-Präsident der Provinz Weftprenften.
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Extra=Beilngc zu Nr. 12 des Amtsblatts der Königl. Regierung 
zn Marienwerder.

Marienwerder, den 25. März 1898.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes-Ver

waltung vom 30. Juli 1883 und der §§ 6, 12 nnd 15 des Gesetzes über 
Die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird hierdurch unter Zustimmung 
des Provinzial-Raths für den Umfang der Provinz Westpreußen verordnet, 
was folgt:

Artikel I.
An die Stelle der §§ 4 und 13 der Polizeiverordnung, betreffend die 

Körung der Hengste vom 6. Iuli 1896 (Amtsblatt Danzig, Extrabeilage zn 
Stück 28, Amtsblatt Marienwerder, Extrabeilage zu 9b:. 29), treten folgende 
Bestimmungen:

§ 4.
Jede Körungskommission besteht ans einem Vorsitzenden, dem Land- 

gestütsdirigenten oder dessen von der landwirthschaftlichen Verwaltung zu 
ernennenden Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern. Außerdem muß zn 
jedem Körungstermin ein beamteter Thierarzt, oder im Falle der Behindernng 
desselben ein anderer approbirter Thierarzt zngezogen werden, welcher eine be- 
rathende Stimme führt.

Je ein gemeinschaftlicher Vorsitzender wird bestellt für die Körnngs- 
kommissionen:

1. des Negierungs-Bezirks Danzig,
2. der auf dem rechten Ufer der Weichsel belegenen Kreise des Re

gierungsbezirks Marienwerder, sowie der auf dem linteu Ufer der 
Weichsel belegten Theile der Kreise Marienmerder und Thorn,

3. der auf dem linken Ufer der Weichsel belegenen Kreise des Re
gierungsbezirks Marienwerder ausschließlich der unter Nr. 2 
bezeichneten Theile der Kreise Marienwerder und Thorn.

Für jeden Vorsitzenden ist ein Stellvertreter zn bestellen.
Die Vorsitzenden nnd ihre Stellvertreter werden von dem Vorstande 

der Landwirthschaftskammer für die Provinz Westprenßen auf die Dauer 
von 6 Jahren, die sonstigen Mitglieder und für jedes derselben mindestens 
ein Stellvertreter von den Kreisansschüssen auf die Dauer von 3 Jahren 
gewählt.

Die Vorsitzenden nnd Mitglieder der Kommissionen, sowie ihre Stell
vertreter, haben ihre Funktionen auch nach Ablauf ihrer Wahlperiode so 
lange fortznführen, bis die Neuwahlen erfolgt sind.

Scheidet ein Kommissionsinitglied im Laufe der Wahlperiode ans, so 
ist für den Rest derselben eine Neuwahl anzuordnen.

§ 4a.
Die Körkommission ist beschlußfähig gleichgültig, wie viele Mitglieder 

derselben zum Körtermine erschienen sind.
Mitglieder, welche an dem Ausfall der Körung betheiligt sind, haben 

sich der Stimme zn enthalten.
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Als beteiligt gilt das Mitglied einer Hengsthaltungs-Genossenschaft, 
und zwar auch dann, wenn es sich nicht um die Körung eines Hengstes 
derjenigen Genossenschaft handelt, welcher das Mitglied der Körkommission 
angehört.

Im Uebrigen beschließt über die Frage, wann ein Mitglied als be
theiligt anzusehen ist, die Kommission.

§ 13.

Veränderungen des Standortes angekörter Hengste.
Die von der Kommission für brauchbar befundenen (angekörten) Hengste 

dürfen vorbehaltlich der Bestimmungen des § 13a nur in demjenigen Kreise 
zum Decken verwendet werden, in welchem die Körung erfolgt ist.

Eine Veränderung des für jeden Hengst im Kreisblatt bekannt gege
benen Standortes ist innerhalb des Kreises, welchen! der letztere angehört, 
zulässig, wenn dieselbe eine Woche vor ihrem Eintritt dem Landrath an
gezeigt ist.

 Der Landrath hat den Tag der Anzeige und den neuen Standort 
unter genauer Bezeichnung des Hengstes nach Maßgabe des Körnngspro- 
tokolls und den Namen des etwaigen neuen Besitzers im Kreisblntt bekannt 
zu machen.

§ 13 a.
Für die Verlegung des Standortes eines angekörten Hengstes in einen 

anderen Kreis ist, wenn der neue Standort sich innerhalb des Bezirks 
desselben Vorsitzenden der Körkommission (§ 4) befindet, die Zustimmung 
dieses Vorsitzenden erforderlich.

Ist der neue Standort in dem Bezirk eines anderen Vorsitzenden der 
Körkommission belegen, so muß eine Nenkörnng erfolgen, sofern nicht der 
Vorsitzende der Körkommission des neuen Standortes seine Zustimmung zu 
der Verlegung ohne Nenkörnng gegeben hat.

Wird die Zustimmung ertheilt, so hat der betreffende Vorsitzende hier
von dem Landrath des neuen Standortes unter Beifügung einer Abschrift 
des den Hengst betreffenden Theiles des Körungsprototolles Mittheilung 
zu machen.

Der Landrath des neuen Standortes hat die Verlegung, wie im § 13 
Absatz 3 vorgeschrieben, im Kreisblatt bekannt zu machen.

Artikel II.
Diese Polizei-Verordnnng tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung 

in Kraft.
Danzig, den 22. März 1898.

Der Ober-Präsident der Provinz Westprensten.
Staatsminister v. Goßler.

Extrablatt zu 12 des Amtsblatts pro 1896.
Landespolizeiliche Anordnnng.

Auf Grund des § 7 des Reichsviehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880 
und 1. Mai 1894, sowie des § 3 des preußischen Äusführungsgesetzes dazu 
vom 12. Mürz 1881 wird hierdurch die Einfuhr vou russischem Schweine
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fleisch aus Rußland verboten. Zuwiderhandlungen werden nach § 328 des 
Reichsstrafgesetzbuchs und § 66 zu 1 des Reichsviehseuchengesetzes bestraft.

Diese Anordnung tritt mit Beginn des 3. Tages nach erfolgter Publi
kation in Kraft.

Marienwerder, den 17. März 1896.

Der Regierungs-Präsident.
In Vertretung: v. Voß.

Extrablatt zu No. 27 des Amtsblatts pro 1896.
Landespolizeiliche Anordnung.

Auf Grund des § 7 des Neichsviehseucheugesetzes vom 23. Juni 1880 
und 1. Mai 1894, sowie des § 3 des preußischen Ausführungsgesetzes dazu 
vom 12. März 1881 wird hierdurch in Ausdehnung der laudespolizeilichen 
Anordnung vom 17. Mürz d. Js. die Einfuhr von allen Zubereitungen von 
Schweinefleisch aus Rußland mit alleiniger Ausnahme des gargekochten 
Schweinefleisches und des ausgeschinolzenen Schweinefetts verboten.

Zuwiderhandlungen werden nach § 328 des Reichsstrafgesetzbuchs und 
§ 66 zu 1 des Reichsviehseuchengesetzes bestraft.

Diese Anordnung tritt mit Beginn des 3. Tages nach erfolgter Ver- 
öffentlichung in Kraft.

Marienwerder, den 2. Juli 1896.

Der Regierungs-Präsident.
In Vertretung: v. Voß.

Extrablatt zu No. 4 des Amtsblatts her König!. Regierung 
zu Marienwerder pro 1897.
Landespolizeiliche Anordnung.

Auf Grund der §§ 6 und 7 des Neichsviehseucheugesetzes vom
23. Juni 1880  

1 Mei 1894' und das § 3 des Preutzischen Ausfuhrungsgesetzes dazu vom 

12. März 1881
18. Juni 1894

wird hierdurch folgendes destinant:

§ 1.
Pferde, die in Rußland ihren Standort haben und, ohne zur Einfuhr 

bestimmt zu sein, die Landesgrenze in regelmäßigem Verkehr monatlich ein 
oder mehrere Male überschreiten (kleiner Grenzverkehr) oder Feldarbeiten auf 
diesseitigem Gebiete verrichten, sind auf ihren Gesundheitszustand durch einen 
preußischen beamteten Thierarzt zu untersuchen.

2. §
Die Untersuchung erfolgt an den hierfür bestimmten Grenzorten oder 

au dem Wohnsitze des beamteten Thierarztes.
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§ 3.
Die Führer der im § 1 bezeichneten Pferde haben bei deren Borfüh

rung zur Untersuchung dem Thierarzte ein auf den Namen des Besitzers 
der Pferde lautendes Buch vorzulegen, in welchem für jedes Pferd ein be
sonderer Abschnitt mit genauer Angabe der Kennzeichen des Pferdes an

gelegt ist.
§ 4.

Werden die Pferde bei der Untersuchung weder an einer ansteckenden 
Krankheit leidend noch einer solchen verdächtig befunden, so hat der unter
suchende Thierarzt eine Bescheinigung hierüber unter Angabe des Unter-, 
snchnngstages in das Buch einzntragen.

8 ->.
Die Bescheinigung gilt 4 Wochen. Während des Laufes dieser Frist 

können die Pferde ' erneut zur Untersuchung vorgeführt werden. Die^Be- 
scheinigung über den Befund gilt alsdann wiederum 4 Wochen vom -vage 
der Ausstellung ab. Für die Untersuchung und für die Bescheinigung werden 
Gebühren und Kosten nicht entrichtet.

8 6.
Pferde der im § 1 bezeichneten Art, für welche eine giltige Bescheun- 

gung nicht vorgelegt werden kann, dürfen die Grenze nicht überschreiten.

Die Führer der Pferde haben die Untersuchungsbücher während ihres 
Aufenthalts in Preußen mit sich zu führen und den Zollbeamten, Polizei
beamten und den beamteten Thierärzten auf Erfordern vorznzeigen.

Zuwiderhandlungen werden gemäß 88 65 und 66 des Reichsvieh- 

seuchengesetzes Dom à § 328 des Reichsstrasgesetzbuchs

geahndet.
8 7.

Diese Anordnung tritt unter Aufhebung der landespolizeilichen Anord
nungen vom 18. August 1893 (Amtsblatt S. 283) und vom 29. Juli 1895 
(Amtsblatt S. 253) sofort in Kraft.

Marienwerder, den 26. Januar 1897.

Der Regiernngs-Präsident.
I. V.: v. Boß.

Extrablatt zu No. 4 des Amtsblatts pro 1897.
Landespolizeiliche Anordnung.

Auf Grund des § 4 der revidirten Instruktion zum Rinderpestgesetz 
vom 9^ Juni 1873 (R.-G.-B. S. 147) wird folgendes angeordnet:

In Abänderung der landespolizeilichen Anordnung vom 17. August 
1893, veröffentlicht durch das Extrablatt zu No. 33 des Amtsblatts von 
denlselben Tage, wird gestattet:
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1. die Einfuhr von Heu und Stroh in losem Zustande, welches aus 
den russischen Grenzdistrikten stammt und zum Gebrauche der Ein- 
wohner der Deutschen Grenzdistrikte bestimmt ist,

2. die Durchfuhr von Heu und Stroh in gepreßtem Zustande, auch 
wenn es nicht ans den Grenzdistrikten stammt, unter der Be
dingung, daß dieselbe durch Deutschlaud in geschlossenen oder be
deckten Wagen unter Plombenverschluß ans dem Schienenwege erfolgt.

Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.
Zuwiderhandlungen werden nach den Strafbestimmungen des § 328 

des Reichsstrafgesetzbuches (R. G. B. 1876. S. 40.) und des § 134 des 
Vereinszollgesetzes vom 1. Juni 1869. (B. G. Bl. S. 355) geahndet.

Marienwerder, den 26. Januar 1897.
Der Regierungs-Präsident.

I. V. d. Voß.

Extrablatt za No. 5 dcs Amtsblatts der König!. Regierung 
zu Marienwerder pro 1897.
Landespolizeiliche Anordnung.

Auf Grund des § 7 des Reichsviehseuchengesetzes vvm

sowie des § 3 des Preußischen Ausführungsgesetzes vom 

wird hierdurch in Abänderung meiner landespolizeilichen Anordnung vom
2. Juli 1896 (veröffentlicht durch Extrablatt zum Amtsblatt No. 27) 
folgendes bestimmt:

1. Den Bewohnern des Grenzbezirks lvird gestattet, die in der An
merkung zu No. 25 zu 1 des Zolltarifs vom 15. Juli 1879 be- 
bezeichneten Freiquantitäten (nicht mehr als 2 kg) von Schweine
fleisch auch in rohem Zustande oder in anderer Weise als durch 
Kochen zubereitet einzuführen.

2. Das Gleiche gilt von der zollfreien Tagesmundportion der zur 
Anfsuchllng der Arbeitsstätte die Grenze überschreitenden Arbeiter.

Zuwiderhandlungen werden nach § 328 des Reichsstrafgesetzbnchs und 
§ 66 zu 1 des Reichsviehseuchengesetzes bestraft.

Diese Anordnung tritt mit dem Abläufe des 7. Februar d. Js. in Kraft. 
Marienwerder, den 3. Februar 1897.

Der Regierungs-Präsident.
von Horn.

No. 11 des Amtsblatts pro 1897, Seite 100, No. 6.

23. Juni 1880
1. Mai 1894

12. März 1881
18. Juni 1894

B e st i m m nun g e n 
über die Anstellung und die Pflichten der Bezirks-Schornsteinfeger.

Nach § 39 der Gewerbeordnung und § 1 des Gesetzes vom 24. April 
1888 ist die Einrichtung von Kehrbezirken gestattet, lieber die Anstellung, 
Thütigkeit und Entlassung der Bezirksschornsteinfeger bestimme ich Folgendes:
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Anstellungsrecht
§ 1. 1. Für die Kehrbezirke innerhalb der einzelnen Kreise stellt der 

Landrath die Bezirksschornsteinfeger an.
2. Umfaßt ein Kehrbezirk Ortschaften, welche verschiedenen Kreisen an

gehören, so bestimmt der Regierungs-Präsident, welchem der betheiligten 
Landräthe das Anstellungsrecht zusteht.

3. Bildet eine Stadt für sich allein einen oder mehrere Kehrbezirke, 
so wird das Anstellungsrecht durch die städtische Polizei-Verwaltung ausge- 
übt, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Landrath bei Städten mit we
niger als 10000 Einwohnern.

4. Umfaßt ein Kehrbezirk neben einem Stadtbezirk oder einem Theile 
eines Stadtbezirks auch ländliche Ortschaften, so bestimmt der Regierungs- 
Präsident, ob der Landrath oder die städtische Polizei-Verwaltung das Än- 
stelllingsrecht ansznnben hat.

Voraussetzungen der Anstellung.
§ 2. Voraussetzungen der Anstellung, welche nur nach vorgängiger 

schriftlicher Anerkennung dieser Bestimmungen erfolgt, sind:
1. Unbescholtenheit und nüchterner Lebenswandel.
2. Vollendung des 24. Lebensjahres,
3. Nachweis:

a) einer mindestens dreijährigen Lehrzeit (8 129 der Gew erb e- 
ordnung) und

b) einer dreijährigen Beschäftigung als Geselle bei einem Schorn
steinfegermeister,

4. Ablegung einer Prüfung vor der Bezirks-Schornsteinfeger-Prüfungs- 
kvmmission (§ 4 ff.)

Ausnahmen.
8 3. 1. Für diejenigen, welche beim Erlaß dieser Bestimmungen 

bereits Gesellen sind, kann an die Stelle der Anforderung im 8 2 Ziffer 3 a 
der Nachweis einer dreijährigen Beschäftigung im Schornsteinfegergewerbe 
überhaupt treten Die Anforderung zu 3 b bleibt daneben bestehen.

2. Wer ans Grund der für andere Regierungsbezirke erlassenen Ver- 
waltnngsbestimmungen als Bezirks-Schornsteinfeger angestellt oder zur An
stellung als solcher befähigt ist, braucht eine besondere Prüfung nicht mehr 
abzulegen.

3. Bei Einrichtung neuer Kehrbezirke, welche bis zum 1. April 1898 
erfolgt, kann bei der erstmaligen Anstellung der Bezirksschornsteinfeger von 
der vorgeschriebenen Prüfung vor der Bezirks-Schornsteinfeger-Prüfnngs- 
kommission abgesehen werden. '

4. In besonderen Ausnahmefällen kann der Regierungs-Präsident die 
Anstellung vor znrückgelegtem 24. Lebensjahre genehmigen.

Bezirks - Schornsteinfeger -Prüfung.
8 4. Die Prüfung erfolgt für den ganzen Regierungsbezirk durch 

die „Prüfungskommission für Bezirks-Schornsteinfeger" in Marienwerder.
§ 5. Die Prüfungskommission soll bestehen aus:



1. einein von dem Regierungs-Präsidenten zu ernennenden Kommissar 
als Vorsitzenden und

2. zwei Schornsteinfegermeistern.
. Die Beisitzer zu 2 unb deren Stellvertreter werden von der fur den 

Regierungsbezirk bestehenden Schornsteinfegerinnnng präsentirt und vom Re- 
giernngs-Prasident ans die Datier von drei fahren ernannt.

stellvertretender Vorsitzender sungirt ebenfalls ein ernannter 
Kommisiar.

§ 6. Die Prüfnn g erstreckt sich auf :
1 die fur den Gewerbebetrieb nothwendigen Schnlkenntnisse im Lesen 

schreiben und Rechnen;
2. die Kenntniß der Feueruugsaulagen, der Konstruktioil der Schvrn- 

ftenie, der verschiedenen Arten von Vernnreinignngen derselben, der 
Reingungsfristeii bei den verschiedenen Brennmaterialien, der Werk
zeuge und Arten der Reinigung, der (Ermittelung der feuergefähr- 
lichen Stellen, der einschlägigen feuer- und baupolizeilichen, ' sowie 
aller sonstigen, den Gewerbebetrieb betreffenden polizeilichen Be- 
silmmuigeil und auf die Fähigkeit, eine vorhandene Feuerungsan- 

lage durch eine Handzeichuung anschaulich darzustellen;
3. auf die technische Fertigkeit in der Ausübung des Gewerbes durch 

das Reinigen mehrerer Schornsteinröhreu und das kunstgerechte 
Besteigen uundelteiis eines Rauchfanges.

, Ein Theck der Fragen zu 2 ist von dem Prüflinge au den Schorn- 
sieuien eines Gebäudes erläuternd zu beantworten.

8 7. Die Meldung zur Prüfung ist an den Vorsitzenden der Kom
mission zu richten. ' v
«.. . Mben sind dic Answkispapicr- genwtz 8 2 Ziffer 1-3 beizufügen. 
T^ild der dnseibst nnrgeschnebene Nachweis nicht erbracht, so ist das Gesuch 
UM Zulasiuiig zur Prüfung abzuweiseu.8. Die vor dem Pr-'st'ngstermiu zu entrichtende Prüfungsgebühr
beträgt  9. 

Die Kaonriiission kann gleichzeitig mehrere prüfen. Die Prüfung
muß spatesieus 6 Wochen nach der Zulassung stattfinden.
Ueber das Ergebnis; der Prüfung ist eine kurze, von den Mitgliedern 
der Kommissiou zn vollziehende Verhandlung aufzunehmen. Die Beschluß 
sassung in der Kommissiou erfolgt nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmen- 
gleichheit entscheidet der Vorsitzende.

 bestanden hat, erhält ein von der Kommission aus-
zufertigendes Befahigungszeugniß.

Wer die Prüfung nicht besteht, kann sich nach Ablauf von sechs Mo
naten zur Wiederholungsprüfung melden.

Aus den Prüfungsgebühren werden zunächst die Geschäftsiiu- 
osten der Prufnugskommissiou gedeckt. Der Restbetrag wird unter die

Rommissionsmitglieder (einschließlich des Vorsitzenden) zu gleichen Theileu

Stellvertretung.
 11. Anstellungsbehörde (§ 1) kann eine Stellvertretung des 

Bezrtks-Schornstelnfegers zulassen (§ 47 Abs. 2 der Gewerbeordnung):
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§ 15.

1 bei Einberufung zum Militärdienst,
2. bei besonderer Nothlage bis zur Dauer eines Jahres. 
Der Stellvertreter muß den Anforderungen des § 2 entsprechen.

Gesellen.
8 12 Der Bezirksschornsteinfeger darf Gesellen halten und denselben 

bei eiaener' voller Verantwortlichkeit die Reinigung von Schornsteinen über
tragen Er hat aber von jeder Annahme eines Gesellen der Anstellnngs- 

behorde echristlich Anzeige machen.Letzter ist iederzeit besugt die Unstellung oder weitere Beshäftigung 

eines Gesellen zu untersagen, wenn dessen Persönlichkeit und Befähigung 
keine genügende Gewähr für die ordnungsmäßige Wahrnehmung der ihm 

übertragenen Kehrgeschäfte bietet.

Lehrlinge.
 13. Beim Reinigen der Schornsteine durch einen Lehrling muß 

der Meister oder ein Geselle zugegen sein und die Aufsicht führen.

Entlassung ans dem Dienst.
14. Diejenige Behörde, welche die Bezirksschornsteinfeger anstellt, 

hat auch die Befugnis;, ihre Entlassung auszusprechen.

Entlassungsgründe. 

Die Entlassung erfolgt:  .
1. wenn die Voraussetzung der Unbescholtenheit und des nüchternen

Lebenswandels fortfüllt; .
2. wenn die Schornsteine nicht ordnungs- und regelmäßig gereinigt 

werden;
3. wegen sonstiger grober Pflichtverletzung.

Beschwerde gegen die Entlassung.
s lß Gegen die die Entlassung aussprechende Bersügung steht den, 

Bezirks-Schornsteinfeger nur die Beschwerde im Dicnstausstchtswcge zu.

Bekanntmachung.
s 17. Anstellung, Stellvertretung und Entlassung der Bezirkchchorn- 

steinfeger sind durch das amtliche Publikations-Organ für den betreffenden 

Kehrbezirk bekannt zu machen.
Besondere Anstellungsbedingungeii.

s 18. Die vertragsmäßige Aufstellung besonderer Anstelllungs- 
bedingungen, welche mit diesen Bestimmungen nicht im Widerspruch steheii, 
bleibt den Anstellungsbehörden überlassen. . 

In jedem Falle sind bis zu einer allgemeinen Regelung durch eine 
Bezirks-Polizeiverordnung die Fristen,, innerhalb deren die verschiedenen 
Arten von Schornsteinen und Schornsteinröhren von den Bezirls-^chorii- 
steinfegern gereinigt werden müssen, von der Anstellungsbehorde besonders 

festzusetzen. '

Marienwerder, den 14. März 1897.

Der Regierungs-Präsident.
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Amtsblatt No. 31 pro 1897, Seite 280, No. 10.
Der § 10 der in No. 11 des diesjährigen Amtsblatts veröffentlichten 

„Bestimmungen über die Anstellung und die Pflichten der Bezirksschornstein- 
feger" vom 14. März dieses Jahres wird hierdurch wie folgt abgeändert:

§ 10. Die den Mitgliedern der Prüfungskommission für die Theil- 
nahme an den Prüfungen fur den Prüfnngstag zu gewährende Entschädigung 
wird auf 12 Mark für den Vorsitzenden und auf 6 Mark für die Beisitzer 
festgesetzt.

Marienwerder, den 29. Juli 1897.

Der Regierungs-Präsident.

No. 41 des Amtsblatts pro 1896, Seite 335, No. 3.
Auf Grund des § 186 des Gesetzes über die allgemeine Landesver- 

waltung vom 80. Juli 1888 (Gesetz-Sammlung S. 230) erlasse ich nach
stehende

P o l i z e i - V e r o r d n u n g 
lieh*, die Beförderung gefährlicher Güter in Kauffahrteischiffen.

§ 1. Die nachfolgenden Bestimmungen erstrecken sich auf
1. die im § 50 der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutsch

lands und dessen Anlage B. anfgezählten sprengkräftigen Stoffe 
(Sprengstoffe),

2. die ebenda ansgeführten ätzenden Stoffe,
3. die nachbenannten feuergefährlichen, nach dem Grade der Ge

fährlichkeit in zwei Klassen getheilten Gegenstände.

I. Klasse.
a. Schwefeläther (Aethyläther), Kollodium, Schwefelkohlenstoff (Schwe 

felalkohol), Petroleumäther (Gasolin, Neolin u. dergl.) und ähnliche 
ans Petroleum, Harz, Steinkohlen-, Braunkohlen-, Torf- und 
Schiefertheer bereitete Stoffe, sowie alle entzündbaren Flüssigkeiten, 
deren spezifisches Gewicht unter 0,68 liegt, rothe rauchende Sal
petersäure.

b. Rohes Petroleum (Rohnaphta) sowie alle Destillate ans diesem 
und ans Theer-, Harz-, Steinkohlen-, Braunkohlen-, Torf- oder 
Schieferölen von einem spezifischen Gewicht über 0,68, sofern diese 
Destillate bei einer Temperatur von 15 Grad C. und darunter bei 
Berührung mit Feuer eine lebhafte Flamme erzeugen (Benzin, 
Ligroin u. dergl.)

c. Buch ersehe Feuerlöschdosen, gewöhnlicher (weißer oder gelber) und 
amorpher (rother) Phosphor, sowie Kollodiumwolle von mindestens 
50 °/o Wassergehalt.

d. Folgende Gegenstände, wenn sie feucht oder gefettet sind: Knnst- 
wolle (Mungowolle, Shoddywolle), Wollabfälle, Tnchtrümmer, 
Iute-, Baumwollen- und Banmwollengarnabfälle sowie Lumpen.
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II. Klasie.
a. Holzgeist (Methylalkohol), Spiritus, Terpentinöl, gereinigtes Pe- 

trolenm; ferner alle Destillate ans Petroleun, Theer-, Harz-, 
Steinkohlen-, Braunkohlen-, Torf- und Schieferölen von einem 
spezifischen Gewicht unter 0,83 und einem Entflammnngspunkte 
über 15 Grad C. (vergl. Ib).

b. Streichhölzer, Reib- und Streichzünder (Zündlichtchen, Zündschwämme 
u. dergl.), China lire, crackers sowie Sicherheitszünder, d. h. 
Zündschnüre, welche aus einem dünnen aber dichten Schlauche be
stehen, der mit einer verhältnißmüßig geringen Menge Schießpnlver 
gefüllt ist.

c. Rohe Wolle, rohe Baumwolle, Flachs, Hanf, Werg und Inte; 
ferner folgende Gegenstände, wenn sie weber feucht noch gefettet 
sind: Kunstwolle (Mungowolle und Shoddywolle), Wollabfälle, 
Tuchtrümmer, Jute, Baumwollen- und Banmwollengarnabfälle 
sowie Lumpen.

tz 2. Auf die Beförderung von Sprengstoffen und ätzenden Stoffen 
in Kauffahrteischiffen finden hinsichtlich

a. der Zulassung zur Beförderung,
b. der Herstellung nnd Verpackung sowie der Angabe des Inhalts 

und sonstiger Bezeichnungen auf den Behältern,
c. der über die Herstellung, Beschaffenheit und Verpackung beizu

bringenden Bescheinigungen, soweit nicht nachstehend besondere Be
stimmungen getroffen sind, die jeweiligen Vorschriften der Verkehrs
ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands Anwendung.

A. Sprengstoffe.
Patronen von Nitroglycerin enthaltenden Präparaten (Dynamit I., IL,

III.,  Sprenggelatine, Gelatinedynamit, Karbonit) müssen außer der sonst 
vorgeschriebenen Verpackung mit einer, das Eindringen von Wasser oder 
Feuchtigkeit verhindernden Umhüllung (z. B. mit Gummilösung verklebten 
Gummibeuteln) versehen sein.  ,

Zur Ausfuhr über See bestimmtes Kornpnlver in dichten Fässern 
braucht nicht zuvor in Säcke geschüttet zu sein.

L. Aetzende Stoffe.
Von ätzenden Stoffen müssen bei Verladung unter Deck verpackt sein:

1. Schwefelsäure entweder
a. in Kisten, welche zwei durch eine an den Wänden der Kiste be

festigte hölzerne Scheidewand getrennte Thonkrüge mit nicht mehr 
als je 30 kg Säure enthalten. Die Stöpsel der Krüge müssen 
gut mit Schwefelkitt verschlossen, mit Draht befestigt und mit 
Pfeifenthon und einem darüber gebundenen Lappen versichert sein. 
Die Krüge müssen fest in Infusorienerde, Kreide oder Sügespänen 
verpackt sein; für jede Kiste sind mindestens 16 kg Verpackungs
material zu verweuden. Oder

b. in eisernen Fässern, welche bei einem Druck von mindestens 4 At
mosphären keine bleibende Veränderung zeigen, hierauf geprüft sind 
und einen entsprechenden Stempel der Fabrik tragen.
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Bei Versendung nach außereuropäischen Ländern sind nur 
neue Fässer zu verwenden, auch muß in diesem Falle die Säure 
beim dichten Verschließen der Fässer eine Temperatur von 35 Grad 

C. haben.
2. Salpetersäure in Kisten wie unter la; jedoch dürfen Säge

späne als Füllmaterial nicht verwendet werden.

3. Salzsäure in Kisten wie unter la.
Die vorstehenden strengeren Vorschriften für die Verladung von Schwe

felsäure und Salzsäure finden auf hölzerne Segelschiffe in der Küstenfahrt 
und der kleinen Fahrt keine Anwendung.

Gemische von Schwefel- und Salpetersäure sind von der Versendung 
ausgeschlossen. .

Rothe rauchende Salpetersäure unterliegt den für feuergefährliche Ge
genstände (Klasse la), nicht den für ätzende Stoffe geltenden Bestimmungen.

§ 3. Von den feuergefährlichen Gegenständen (§ 1) müssen behufs 
der Beförderung in Kauffahrteischiffen verpackt sein:

1. die Gegenstände unter la entweder in Gefäßen aus starkem, dicht 
vernieteten Blech oder in Gefäßen aus anderem Blech, starkem 
Glas oder Thon, welche zum Schutz gegeu Stöße mit genügend 
starker Umhülluug (Holzkisten oder doppelten Körben mit Deckel) 
versehen sind;

2. die Gegenstände unter Ib entweder wie die unter 1 a oder in 
starken dichten Fässern;

3. von den Gegenständen unter Io:
Buchersche Fenerlöschdoseu in blechernen Hülsen in höchstens 

10 kg enthaltenden, inwendig mit Papier ausgeklebten Kisten, 
welche in gleichfalls mit Papier ausgeklebte größere Kisten einge
stellt sein müssen, ...

gewöhlilicher (weißer oder gelber) Phosphor, non Wasser umgeben, 
in ' höchstens 30 kg fassenden verlötheten Blechbüchsen, welche in 
starken, mit zwei starken Handhaben versehenen, je höchstens 100 kg 
wiegenden Kisten fest verpackt sein müssen, amorpher (rother) Phos
phor in verlötheten Blechbüchsen, welche in starke, je höchstens 
90 kg wiegende Kisten mit Sägespänen eingestellt sein müssen,

Kollodiumwolle von mindestens 50 % Wassergehalt in dicht ver 
chlossenen Blechgefäßen, welche in dauerhaften Holzkisten verpackt 
sein müssen:

4. die Gegenstände unter II a entweder wie die unter lb (stehe No. 2) 
oder auch in Glasballous (Demisohus u. dergl.), welche nur in 
einfachen Körben verpackt sind (bergt. § 7);

5. die Gegenstände unter II b in einer allseitig geschlossenen feften 
Holzkiste dergestalt, daß der Raum der Kiste völlig ansgefüllt ist.

8 4. Die Behälter der im § I unter la bis c aufgeführten Gegen
stände müssen auf der äußeren Oberfläche die Bezeichnung des Inhalts nebst 
dem Zusatze „Feuergefährlich", die gewöhnlichen Phosphor enthaltenden 
Kisten außerdem auf der oberen Seite die Bezeichnung „Oben" in leicht 
erkennbaren wasserfesten Schriftzügen tragen.
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§ 5. Auf Schiffen, welche bei Reisen innerhalb der räumlichen Gren
zen der kleinen Fahrt mehr als 10, bei weiteren Reisen mehr als 24 Rei
sende an Bord haben, dürfen Sprengstoffe, mit Ausnahme der zur Abgabe 
von Signalen nothwendigen Mengen von Pulver und Fenerwerkskörpern, 
ferner die feuergefährlichen Gegenstände unter la und b überhaupt nicht, 
die Gegenstände unter I c und d aber nur ans dem Verdeck verladen werden.

Hinsichtlich der feuergefährlichen Gegenstände können für kürzere Reisen 
seitens der Ober-Präsidenten Ausnahmen von dieser Regel zugelassen werden. 
Hinsichtlich der Sprengstoffe sind Ausnahmen nur in dringenden Fällen 
(zur Beseitigung von Eisstopfungen zc.) von Seiten der Polizeibehörde des 
Abgangsortes des Schiffes unter gleichzeitiger Anordrumg der erforderlichen 
Vorsichtsmaßregeln zu gestatten.

§ 6. Auf anderen Schiffen dürfen Sprengstoffe nur nute r Deck, 
die feuergefährlichen Gegenstände der Klasse la, auf Dampfschiffen auch die- 
jewigen der Klasse Ib, nur auf dem Verdeck verladen werden.

§ 7. In einfachen Körben verpackte Glasballons (Demijohns u. dgl.) 
mit feuergefährlichen Flüssigkeiten dürfen, soweit sie überhaupt zur Beförde
rung zugelassen sind, ans allen Schiffen nur auf dem Verdeck verladen werden.

tz 8. Die feuergefährlichen Gegenstände unter la dürfen nur dann, 
wenn 'die Gefäße mit allseitig geschlossenen festen Holzkisten umgeben sind, 
in einfachen Körben verpackte Glasballons (Demijohns n. dergl.) mit feuer
gefährlichen oder ätzenden Flüssigkeiten niemals über einander geschichtet 
werden.

§ 9. Bei Verladung von Schwefel-, Salpeter- oder Salzsäure unter 
Deck ist durch eine Unterlage von Kalkstein, Kreide, Sand, Kieselgnhr, Kohlen 
oder durch andere geeignete Vorkehrungen die Berührung ansfließender 
Säure mit der Schiffswand und der übrigen Ladung zu verhindern.

Die Bestimmungen dieses und des vorhergehenden Paragraphen finden 
auf hölzerne Segelschiffe in der Küssenfahrt und der kleinen Fahrt keine 
Anwendung.

§ 10. Schiffe, in welchen mehr als die Hälfte des Nettoraumgehalts 
mit fenergefährlichen Gegenständen der Klasse Ib unter Deck ausgefüllt iff, 
müssen mit einer wirksamen Oberflächenventilation versehen sein.

§ 11. Sprengstoffe und feuergefährliche Gegenstände dürfen niemals 
über den Kesselräumen verstaut werden, Alle feuergefährlichen Gegenstände 
sind möglichst weit, diejenigen der Klasse I sowie die Sprengstoffe mindestens 
2 m in' horizontaler Richtung von Kesselränmen, Herden und Oefen entfernt, 
zu verstauen.

§ 12. Sprengstoffe und die unter Deck zu verladenden feuergefähr
lichen Flüssigkeiten find in geschlossenen Räumen zu verstauen, welche in 
Dampfschiffen durch wasserdichte Schotte von Maschinen und Kesselränmen 
getrennt sind.

§ 13. Sprengstoffe dürfen mit solchen feuergefährlichen Gegenständen, 
welche nur auf dem Verdeck verladen werden dürfen (siehe 88 5, 6 und 7), 
nicht auf demselben Schiffe befördert werden.

Ausgenommen von diesem Verbot ist die gleichzeitige Beförderung von 
Pulver und Munition mit den unter Ib aufgeführten feuergefährlichen 
Flüssigkeiten, wenn das Pulver und die Munition in einer besonderen
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Pulverkammer untergebracht und die bezeichneten Flüssigkeiten in eisernen 
Trommeln verpackt und möglichst weit, mindestens aber 3 m von derjenigen 
Stelle des Decks entfernt, verstaut sind, unter welcher sich die Pulverkammer 
befindet. ,

§ 14. Zündungen, mit Ausnahme der Zündschnüre, aber emschüeszlich 
der Zündhütchen und Zündspiegel, fertige mit Zündungen versehene Patronen, 
überhaupt alle spreugkräftigen Fabrikate, welche chlorsaure oder Pikrinsäure 
Salze, Kuallquecksilber, Knallsilber oder Knallgold, rein oder in Gemischen 
oder Präparaten, enthalten, dürfen mit den sonstigen Sprengstoffen nicht in 
demselben Raume verladen werden, sondern sind, wenn thunlich, in einem 
Raum unterzubringen, welcher von dem, die sonstigen Sprengstoffe enthal
tenden möglichst weit, mindestens aber 3 m in horizontaler Richtung entfernt 
liegt. Enthält das Schiff nur zwei Räume, so sind die unterschiedenen beiden 
Arten von Sprengstoffen zu verschiedenen Seiten der Trennungswand und 
zwar auf jeder Seite möglichst weit, mindestens aber 3 in in horizontaler 
Richtung von dieser entfernt, unterzubringen. Enthält das Schiff nur einen 
Raum, so muß dieser für den Fall, daß eine gleichzeitige Beförderung von 
Sprengstoffen beiderlei Art stattfinden soll, durch Errichtung einer festen, 
dicht gefügten Zwischenwand in zwei Räume getheilt werden; die Spreng
stoffe 'sind alsdann gleichfalls, wie vorstehend angegeben, zu verschiedenen 
Seiten der Zwischenwand zu verstauen. Bei der Unterbringung sind in 
jedem Falle die Vorschriften der §§ 9 und 10 zu berücksichtigen.

§ 15. Sprengstoffe dürfen nicht mit feuergefährlichen Gegenständen 
oder Steinkohlen, chlorsanres Kali oder Mischungen desselben auch nicht mit 
flüssigen Mineralsänren in denselben Räumen verladen werden. Die bezeich
neten Gegenstände sind von einander möglichst weit, mindestens aber 2 m 
in horizontaler Richtung entfernt, nnterzubringen. Die Räume, in denen 
Sprengstoffe verstaut werden, müssen einen eigenen Zugang haben. Andere 
als die vorstehend bezeichneten Güter dürfen zwar mit Sprengstoffen in den
selben Räumen verlade» werden, müssen aber von diesen durch geeignete 
Garnirung (Zwischenlagen) völlig getrennt gehalten werden.

§ 16. Salpetersäure und Schwefelsäure sind bei Verladung unter Deck 
möglichst weit, mindestens aber 10 m in horizontaler Richtung voneinan
der entfernt und zwar in getrennten Räumen zu verstauen; beide Säuren, 
namentlich aber Salpetersäure, sind nicht unmittelbar neben leicht brennbaren 
Stoffen (§ 1, Id und II c) zu lagern.

§ 17. Behälter mit Brennstoffen oder ätzenden Stoffen sind ~ im 
Schiffsräume so fest zu verstauen, daß sie gegen Scheuern, Rütteln, Stoßen, 
Umkanten oder Herabfallen ans oberen Lagen möglichst gesichert sind, ins
besondere dürfen Tonnen nicht aufrecht gestellt, müssen vielmehr gelegt und 
durch geeignete Unterlagen und Garnirung gegen rollende Bewegung ge
sichert werden. 

Bei Verladung von Pulver, Sprengsalpeter und brennbarem Salpeter 
ist Vorsorge zu treffen, daß weder die Behälter noch ihr etwa ansgestreuter 
Inhalt mit Eisen in Berührung kommen können.

§ 18. Das Ueberladen von Sprengstoffen und ätzenden Stoffen hat 
unter sorgfältiger Vermeidung von Erschütterungen zu erfolgen; die Behälter 
dürfen deshalb nicht gerollt oder geworfen werden.
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§ 19. Wird während des Ladens oder Löschens von Sprengstoffen 
oder feuergefährlichen Gegenständen Feuer ans dem Schiffe unterhalten, so 
sind geeignete Vorkehrungen zur Verhütung des Funkenfluges zu treffen. 
Dabei sind die Schornsteine der Schiffskombüsen und Oefen sowie die 
Schornsteine von Hülfsmaschinen mit Funkenfängern zu versehen, sofern nicht 
diese Schornsteine in den Hauptschornstein eingeführt sind.

Die Verladungsplätze müssen, wenn das Laden oder Löschen in der 
Dunkelheit stattfindet, mit fest- und hochangebrachten Laternen erleuchtet sein.

§ 20. Schiffsräume, in welchen feuergefährliche Gegenstände oder 
Sprengstoffe verladen sind, dürfen nicht mit anderem Lichte als mit zuver
lässigen Sicherheitslampen betreten werden; das Tabakrauchen in diesen 
Räumen ist untersagt.

Während des Ladens und Löschens darf auf dem Schiffe überhaupt 
nicht geraucht werden. 

§ 21. Auf Binnengewässern müssen Kauffahrteischiffe mit Spreng
stoffen von mehr als 35 kg als Warnungszeichen eine von Weitem erkenn
bare, stets anfgespannt gehaltene schwarze Flagge mit einem weißen P führen.

§ 22. Der Befrachter hat dem Verfrachter und der Ablader dem 
Schiffer vor der Verladung unter Beifügung der nach § 2 erforderlichen 
Bescheinigungen die Güter als ätzende, feuergefährliche oder als Sprengstoffe 
anznzeigen und die Art derselben genau zu bezeichnen. Die gleiche Anzeige 
hat zu machen:

1. wer die Güter dem Befrachter oder Ablader behufs der Verladung 
übersendet, dem Befrachter oder dem Ablader;

2. wer die Güter einem anderen als dem Befrachter oder Ablader
zur Weiterbeförderung behufs der Verladung übersendet, seinem un
mittelbaren Nachmanne. 

Der Anzeige bedarf es nicht bei der Versendung von Spiritus, Ter
pentinöl, raffinirtem Petroleum, roher Wolle, roher Baumwolle, Flachs, 
Hanf, Werg, Jute, Reib-, Streich- und Sicherheitszündern, sofern diese 
Güter unter der handelsüblichen Benennung und in den handelsüblichen 
Umschließungen oder Verpackungen zur Verladung geliefert werden.

In den Konnossementen oder anderen Seeverladungsscheinen über
ätzende oder feuergefährliche Gegenstände ist die Gattung (§ 1) sowie die Art 
der Verpackung der Güter anzugeben, bei Sprengstoffen und feuergefährlichen 
Gegenständen "der Klasse la bis c unter Hinzufügung des Vermerks „Ex
plosiv" bezw. „Feuergefährlich".

§ 23. Der Führer eines Kauffahrteischiffes, auf welchem dem Reichs- 
gesetz gegen den verbrecherischen oder gemeingefährlichen Gebrauch von 
Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 61) unterliegende 
Sprengstoffe sich befinden, muß den vorgeschriebenen Erlaubnißschein zum 
Besitz von Sprengstossen oder beglaubigte Abschrift desselben bei sich führen 
und auf Verlangen vorzeigen.

8 24. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden, so
weit nicht die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs (§ 367 No. 5) und des 
Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch 
von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 61) Anwendung 
finden, mit Geldbuße von zwanzig bis hundert Mark bestraft.
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§ 25. Die gegenwärtigen Bestimmungen finden bei der Beförderung 
von Sprengstoffen, ätzenden Stoffen und feuergefährlichen Gegenständen so
wohl in deutschen wie auch in ausländischen Kauffahrteischiffen Anwendung, 
sofern die Verladung, in den Fällen der §8 19 und 20 die Verladung oder 
Löschung im Geltungsbereiche dieser Verordnung erfolgt.

Den Bestimmungen der §8 21 und 23 unterliegen Kauffahrteischiffe 
mit der dort bezeichneten Ladung, so lauge sie sich im Preußischen Hoheits
gebiete befinden.

Die einschränkenden Bestimmungen des 1. Absatzes des $ 5 finden 
ans die Munitionstransporte für die im Auslande befindlichen Schiffe und 
Fahrzeuge der Kaiserlichen Marine keine Anwendung, sofern die Munition 
in besonderen, gegen Feuersgefahr möglichst gesicherten Pulvertonnen ver
staut wird.

Die 8§ 3 bis 6 finden keine Anwendung bei der Beförderung feuer
gefährlicher Gegenstände in solchen Schiffen, bei welchen die Verladung 
ausschließlich in Tanks oder Cisternen erfolgt.

8 26. Den zuständigen Polizeibehörden bleibt Vorbehalten, für das 
Laden und Löschen von Sprengstoffen und feuergefährlichem Gegenständen 
sowie für das Verhalten der Sprengstoffe an Bord führenden Kauffahrtei
schiffe in Häfen, ans Revieren und Flüssen weitere Vorschriften zu erlassen.

8 27. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Januar 1897 in 
Kraft. Von dem gleichen Zeitpunkt ab ist die Verordnung vom 2. Juli 
1889, betreffend die Beförderung feuergefährlicher, nicht zu den Spreng
stoffen gehörender Gegenstände in Kauffahrteischiffen aufgehoben.

Berlin, den 17. September 1896.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Im Auftrage: gc;. von Wendt.

Extrablatt zn No. 12 des Amtsblatts pro 1897.
Bekanntmachung.

Die Ausführung der auf Grund der Anweisung, betreffend die Ge- 
nehmigimg und Untersuchung der Dampfkessel, vom 15. März 1897 (Extra 
beiluge zu No. 12 des Amtsblatts der'Königlichen Regierung) vorzunehmen- 
dcn Prüfungen, Druckproben und Untersuchungen bei den nicht fiskalischen 
Dampfschiffs kesseln und den Dampfkesseln in landwirthschaftlicheu Betrieben 
und ihren nicht unter die Gewerbe-Ordnung fallenden Nebenbetrieben, soweit 
sie bisher dem Gewerbe-Jnspektionsbeamten oblag, erfolgt vom 1. April d. I. 
ab durch die von mir als Sachverständige im Sinne des § 3 des Gesetzes, 
betreffend den Betrieb der Dampfkessel, vom 3. Mai 1872 (Ges.-S. S. 515) 
anerkannten Ingenieure der Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine nach Maß- 
gabe der ihnen von mir bereits verliehenen Berechtigungen.

Da die Vereinsingenieure die Untersuchung der oben bezeichneten 
Kessel in meinem Auftrage ausführen unb dabei lediglich an die Stelle des 
Königlichen Gewerbeaufsichtsbeamtem treten, so folgt ans dieser Maßregel 
für die Dampfkesselbesitzer keinerlei Verpflichtung, den Dampfkesselrevisions- 
Vereinen als Mitglieder beizutreten.
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Name und Sitz der Kesselüberwachungsvereine, deren Ingenieure mit 
den Kesseluntersuchungen in den einzelnen Landestheilen beauftragt worden 
sind, ergiebt die im Auszüge anliegende Uebersicht über ihre örtliche Zu
ständigkeit und die Vorschrift des § 9 Absatz II der erwähnten Anweisung.

Alle Eingaben in Angelegenheiten der Prüfung und Untersuchung von 
Dampfkesseln der bezeichneten Arten und alle Anträge auf Ertheilnng der 
Genehmigung zu ihrem Betriebe sind zur Vermeidung von Verzögerungen 
künftighin unmittelbar an den hiernach zuständigen Kesselverein oder an 
seine Ingenieure zu richten.

Berlin, den 22. März 1897.

Der Minister für Handel und Gewerbe,
gez. Brefeld. (B. 9470.)

Hebersicht 
über die örtliche Zuständigkeit der Preußischen Dampfkessel-Ueberwachungs- 
Vereine bei den im staatlichen Auftrage norzunehmenden Prü- 
fungsgeschäften an den nicht fiskalischen Schiffsdampfkesseln und den 
Dampfkesseln in landwirthschaftlichen Betrieben nnd ihren nicht unter die 

Gewerbeordnung fallenden Nebenbetrieben.

Name des Regierungsbezirks oder seiner 
Theite

Name und Sitz 
des dafür zuständigen Vereins

1. und 2. pp.
3. Danzig

Regierungsbezirk in seiner Gesammtheit
4. Marienwerder

Regierungsbezirk in seiner Gesammtheit
5. bis 85. pp.

Westpreußischer Verein zur 
Ueberwachung von Dampfkesseln 

in Danzig

Amtsblatt No. 24 pro 1897, Seite 216, No. 5.
Polizei - Verordnung 

betreffend die Errichtung, Verlegung oder Veränderung 
gewerblicher Anlagen.

Um die Polizeibehörden in den Stand zu setzen, auf Grund des 
§ 120 a bis 120 d der Reichsgewerbeordnung auch für diejenigen gewerb
lichen Anlagen, welche nicht der besonderen Genehmigungspflicht des $ 16
a. a. O. unterliegen, rechtzeitig die Verpflichtungen festzustellen, welche von 
den Gewerbeunternehmern bezüglich der Einrichtung und Unterhaltung der 
Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Geräthschaften ' zu er
füllen sind, sowie die Einrichtungen zu bezeichnen, welche zur Aufrechterhal
tung der guten Sitten und des Anstandes zu treffen sind, verordne ich hier
durch gemäß §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
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vom 11. März 1850 (Gesetzsammlung S. 265) und ans Grund der 137 
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 (Gesetzsammlung S. 195 ff.) unter Zustimmung des Bezirks-Aus
schusses für den Regierungsbezirk Marienwerder, was folgt:

Wer, ohne einer besonderen Konzession nach § 16 der Reichsgewerbe- 
ordnung zu bedürfen, eine gewerbliche Anlage, in welcher mehr als 10 Ar
beiter beschäftigt werden oder zn deren Betrieb durch elementare Kraft 
(Dampf, Wind, Wasser, Gas, Luft, Elektrizität u. f. lu.) bewegte Triebwerke 
nicht blos vorübergehend zur Berwendung kommen, errichtet, in ein bereits 
vorhandenes Gebäude verlegt oder in einem solchen eröffnet, oder wer in 
einer solchen bereits vorhandenen Betriebsstätte wesentliche Veränderungen 
vornimmt, hat behufs Regelung des in der Anlage auszuübenden Gewerbe
betriebes zuvor der Ortspolizeibehörde eine maßstäbliche Zeichnung und Be
schreibung in doppelter Ausfertigung einzureichen, aus welcher ersichtlich find:

a. die Art und der Umfang des Gewerbebetriebes;
b. die Lage der Gebäude zur Umgebung (Situation) und die Größe 

und Bestimmung der Arbeitsräume;
c. die Beschaffenheit der festen und flüssigen Abfallprodukte sowie die 

Art ihrer Beseitigung;
d. die höchste Zahl der in jedem Raume zu beschäftigenden Arbeiter;
e. die Zugänglichkeit, Licht und Luftversorgung der einzelnen Räume;
f. die Art der Maschinen und deren Aufstellung;
g. die Beseitigung des beim Betriebe entstehenden Staubes itnd der 

dabei entwickelten Dünste und Gase;
h. die Vorrichtungen zum Schutze der Arbeiter gegen die Gefahren, die 

in der Natur des Betriebes liegen, namentlich gegen diejenigen, die 
ans Fabrikbränden erwachsen können;

i. die Art der Versorgung der Arbeiter mit Trinkwasser, ob und in 
welcher Weife für Speise-, Ankleide- und Waschräume Sorge getra
gen ist, sowie die Lage und Einrichtung der Aborte.

Die gleiche Verpflichtung liegt auch denjenigen Gewerbetreibenden ob, 
welche zur Zeit weniger als 10 Arbeiter beschäftigen oder keine elementare 
Kraft verwenden, sobald sie ihren Betrieb bis zn dem im § 1 angegebenen 
Umfang zu erweitern unternehmen.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zn 60 Mark oder im 
Unvermögensfalle mit verhültnißmäßiger Haft bestraft.
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Amtsblatt No. 28 pro 1897, Seite 244, No. 7.
Hauptbuch Seite 509.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 187 und 139 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung vom 30. Juli 18'83 sowie der 6, 12 und 15 des 
Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird mit Zu
stimmung des Provinzialraths angeordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.
Die Vorschriften der Banpolizei-Ordnnng für Westprenßen (Städte) 

vom 13. Inni 1891 (außerordentliche Beilage zum Amtsblatt der Königl. 
Regierung zu Danzig No. 28 vom 11. Juli 1891, außerordentliche Beilage 
zum Amtsblatt der Königl. Regierung zu Mariemverder No. 26 vom
1. Juli 1891) finden vom 15. Juli 1897 ab auf die Landgemeinde Mocker 
im Kreise Thorn Anwendung.

Danzig, den 10. Mai 1897.

Der Ober-Präsident.

Amtsblatt No. 35 pro 1897, Seite 311, No. 6.
Hauptbuch Seite 522.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 sowie der 88 6, 12 nnd 15 des 
Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird mit Zu
stimmung des Provinzialraths angeordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.
Der § 8 der Baupolizei-Ordnung für Westprenßen (plattes Land) vom 

13. Juni 1891 (außerordentliche Beilage zum Amtsblatt der Königl. Regie
rung zu Danzig No. 28 vom 11. Juli 1891, außerordentliche Beilage zum 
Amtsblatt der Königl. Regierung zu Marienwerder No. 26 vom 1. Juli 
1891) erhält als Absatz 3 folgenden Zusatz:

Auch kann ausnahmsweise die Genehmigung zur Anlegung einer 
auf beiden Seiten mit starkem Eisenblech zu beziehenden Thüre 
in der im Absatz 1 bezeichneten Mauer nach dem Stalle zu 
durch den Kreis-Ausschuß ertheilt werden, sofern ein weiterer 
für Menschen benutzbarer Ausweg (Fenster, Thüre) an der 
Giebelseite des Wohnungstheiles vorhanden ist.

Danzig, den 31. Juli 1897.

Der Ober-Präsident.
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Extrablatt zu Nr. 15 des Amtsblatts pro 1895.
Auweisung,

betreffend die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe mit Ausnahme des 
Haudelsgewerbes.

In Ausführung der Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Abänderung 
der Gewerbeordnung vom 1. Inni 1891 (Reichs-Gefetzbl. S. 261) über die 
Sonntagsruhe im Gewerbebetrieb — mit Ausnahme des Haudelsgewerbes — 
(§§ 105a, 105b Abs. 1, 105c bis 105 i) wird hierdurch Folgendes bestimmt: 

A. Allgem eines
(§§ 105a, 105b Abs. 1, 105g, 105h Abs. 1 und 105 i.)

I. Das im § 105b Abs. 1 der Gewerbeordnung enthaltene Verbot 
der Sonnlagsarbeit gilt nicht für die Land- und Forstwirthschaft, den Wein
bau, den Gartenbau, die Viehzucht, den Geschäftsbetrieb der Apotheker, die 
Ausübung der Heilkunde und der schönen Künste und die im § 6 Abs. 1, 
Satz 1 a. a. O. bezeichneten Gewerbe. Ferner sind kraft besonderer Vor
schrift von dem Verbot der Sonntagsarbeit ausgenommen Gast- und Schank- 
wirthschaftsgewerbe, Musik-Aufführungen, Schaustellungen, theatralische Vor
stellungen und) sonstige Lustbarkeiten sowie die Verkehrsgewerbe (§ 105 i.)

II. In denjenigen Handelsgewerben, in welchem beim Ladenverkauf 
an den Waareu Aenderungs- oder Zurichtuugsarbeiten vorgenommen werden 
z. B. Gewerbe der Hutmacher, Blumenhändler, Uhrmacher, Fleischer), ist die 
Beschäftigung mit diesen Arbeiten als Beschäftigung im Handelsgewerbe zu 
betrachten und deshalb an Sonn- und Festtagen während der für das be
treffende Handelsgewerbe freigegebenen Zeit gestattet.

III. Verboten ist an Sonn- und Festtagen jede Art der Beschäfti
gung von Arbeitern „im Betriebe" der unter $ Î05b Abs. 1 fallenden Ge
werbe, also im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Aufbereitnngsanstalten, 
Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von 
Zimmerplätzen und Banhöfezi, von Werften und Ziegeleien.

Durch die Worte „im Betriebe" ist zum Ausdruck gebracht, das; das 
Verbot nicht nur räumlich für die Betriebsstätte, in welcher sich der be
treffende Gewerbebetrieb regelmäßig abzuwickeln pflegt, sondern für jede zu 
dem Gewerbebetriebe gehörige Thätigkeit gelten soll. So dürfen z. B. 
Monteure, Schlosser-, Glaser-, Maler-, Tapezier-, Barbiergehülfen während 
der Sonntagsruhe auch außerhalb der Betriebsstätte nicht beschäftigt werden, 
soweit nicht etwa die betreffenden Arbeiten gemäß deu Vorschriften der 
§§ 105c bis f statthaft sind.

IV. Das Verbot der Sonntagsarbeit gilt auch für „Bauten aller 
Art" d. h. für Hoch-, ' Tief-, Wege-, Eisenbahn- und Wasserbauten, sowie 
für Erdarbeiten, sofern diese nicht Ausfluß eines land- oder forstwirtschaft- 
lichen Betriebes, des Weinbaues oder des Gartenbaues sind, ferner nicht 
nur für Neubauten, sondern auch für Ausbcsferungs- und Instandhaltungs
arbeiten, z. B auch für das Schornsteinfegergewerbe.

V. Das Verbot der Sonntagsarbeit gilt für gewerbliche Arbeiter im 
weitesten Sinne, also nicht nur für Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge, Fabrik
arbeiter und andere im Betriebe beschäftigte Handarbeiter, sondern auch für 
Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker.
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VI. Die den Arbeitern zn gewährende Ruhe soll mindestens dauern: 
für einzelne Sonn- und Festtage 24 Stunden,
für zwei aufeinander folgende Sonn- und Festtage 3G Ständen, 
für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest 48 Stunden.
Diese Ruhezeiten müssen auch in solchen Betrieben, die an Werktagen 

ununterbrochen mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht arbeiten, gewährt 
werden, soweit nicht etwa für diese Betriebe gemäß §§ 105c bis e Aus
nahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit Platz greifen. Während aber 
in Betrieben, die nur bei Tage oder in unregelmäßigen Schichten zu arbeiten 
pflegen, die Ruhezeit stets von 12 Uhr Nachts an gerechnet werden soll, 
kann in Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht die Ruhezeit 
schon frühestens um 6 Uhr Abends des vorhergehenden Werktages und 
spätestens erst nm 6 Uhr Morgens des Sonn- oder Festtages beginnen, 
wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Be
trieb ruht.

Für alle Fälle gilt die Vorschrift, daß die Ruhezeit an zwei auf- 
einander folgenden Sonn- und Festagen stets bis 6 Uhr abends des zweiten 
Tages dauern muß. Demnach betrügt die Ruhezeit in Betrieben, die keine 
regelmäßige Tag- und Nachtschichten haben, nicht nur 36 Stunden, sondern 
mindestens 42 Stunden (von dem Beginn — der Mitternachtsstunde -- 
des ersten Tages bis 6 Uhr Abends des zweiten Tages.)

VII. Jugendliche Arbeiter dürfen in Fabriken und den in §§ 154 
Abs. 2 und 154a bezeichneten gewerblichen Anlagen an Sonn- und Fest
tagen überhaupt nicht beschäftigt werden (§ 136 Abs. 3 d. G.-O., vergl. 
auch unten zu B 4.)

VIII. Während im Handelsgewerbe, soweit es, in offenen Verkaufs
stellen betrieben wird, auch die Sonntagsarbeit der Arbeitgeber Beschränkungen 
unterliegt (§ 41a), ist in den hier in Rede stehenden Gewerben den Arbeit
gebern und selbständigen Gewerbetreibenden die Sonntagsarbeit durch die 
Vorschriften der Gewerbeordnung nicht verwehrt.

Indessen ist es der Landesgesetzgebung Vorbehalten, die Arbeit an 
Sonn- und Festtagen in größerem Umfange, als dies in der Gewerbeordnung 
geschehen, einzuschränken, d. h. nicht nur für die Arbeiter eine ausgedehntere 
als die in der Gewerbeordnung vorgesehene Sonntagsruhe vorzuschreiben, 
sondern auch die gewerbliche Arbeit von selbständigen Gewerbetreibenden an 
Sonn- unb Festtagen ganz oder theilweise zu untersagen (§ 105h Abs. 1.)

Zu diesen landesgesetzlichen Bestimmungen zählen auch die Polizei
verordnungen, insbesondere diejenigen über die äußere Heilighaltung der 
Sonn- und Festtage.

B. Ausnahmen von den gesetzlichen Bestimmungen. 
(§§ 105c--105f und 105h Abs. 2.)

1. Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit treten ein:
a. kraft gesetzlicher Vorschrift (§ 105c),
b. kraft der vom Bundesrath auf Grund des § 105d beschlossenen 

Vorschriften,
c. kraft der von der höheren Verwaltungsbehörde auf Grund des 

§ 105e erlassenen Bestimmungen,
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d. kraft der von der unteren Verwaltungsbehörde auf Grund des 
§ 105 f ertheilten besonderen Erlaubnis;,

e. kraft der von der Landeszentralbehörde auf Grund des § 105 h 
Absatz 2 getroffenen Entschließung.

2. Nach den Vorschriften der Bekanntmachung vom 4. Marz 1892 
(M. Bl. f. d. i. V. S. 115 ist zu verstehen:

a. unter der Bezeichnung „höhere Verwaltungsbehörde" im Sinne 
des § 105e Abs. 1 in der Regel der Regierungspräsident, für 
die Stadt Berlin der Polizeipräsident,

b. unter der Bezeichnung höhere Verwaltungsbehörde, soweit es 
sich nm das Verfahren nach § 105 e Abs. 2 handelt, der Be
zirksausschuß,

c. für die der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Betriebe als 
„höhere Verwaltungsbehörde" im Sinne des § 105e das Ober
bergamt,

d. unter der Bezeichnung „untere Verwaltungsbehörde" (§§ 105f 
und 105c Abs. 4) für die der Aufsicht der Bergbehörden unter
stehenden Betriebe der Bergrevierbeamte, im Uebrigen in der 
Regel der Landrath, für Städte mit mehr als 10000 Ein
wohnern die Ortspolizeibehörde,

für diejenigen Städte der Provinz Hannover, für welche die 
revidirte Städteordnung vom 24. Juni 1858 gilt — mit Aus
nahme der im § 27 Abs. 2 der Kreisordnung für diese Provinz 
vom 6. Mai 1884 bezeichneten Städte — der Magistrat.

3. Soweit gemäß den nachstehenden Bestimmungen zu Ziffer I bis V 
in Fabriken und den in §§ 154 Abs. 2 und 154a der Gewerbeordnung be
zeichneten gewerblichen Anlagen Ausnahmen von dem Verbot der Sonntags
arbeit Platz greifen, sind in diesen Betrieben bei der Beschäftigung von 
Arbeiterinnen außer den allgemeinen Bedingungen, an welche die Zulassung 
der Sonntagsarbeil geknüpft ist, auch noch die Vorschriften des § 137 und 
die auf Grund der §§ 139 und 139a erlassenen Bestimmungen zu beachten.

4. Da in den unter 3 bezeichneten Betrieben die Beschäftigung jugend
licher Arbeiter an Sonn- und Festtagen im Allgemeinen verboten ist und 
Ausnahmen voir diesem Verbot nur auf Grund der §§ 139 und 139a zn- 
gelassen werden können, so dürfen jugendliche Arbeiter in diesen Betrieben 
auch zu den nach Ziffer I bis V zulässigen Sountagsarbeiten nur insoweit 
herangezogen werden, als diese Beschäftigung auf Grund des £ 139 öden
des § 139a an Sonn- und Festtagen ausdrücklich gestattet ist.

I. Ausnahmen kraft gesetzlicher Vorschriften.
(§ ’105c.)

1. Unter diejenigen Arbeiten, auf die das Verbot der Sonntagsarbeit 
kraft Gesetzes keine Anwendung findet, werden im § 105 c an erster Stelle 
solche Arbeiten gerechnet, die in Nothfällen oder im öffentlichen Interesse 
unverzüglich vorgenommen werden müssen. Zu den Arbeiten in Nothfällen 
gehören solche Arbeiten, die zur Beiseitignug eines Nothstandes oder zur 
Abwehrung einer Gefahr sofort vorgenommen werden müssen, ferner aber 
auch dringende Arbeiten, die durch Todesfälle, Erkrankungen, unvorhergesehene
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erhebliche geschäftliche Zwischenfälle u. s. w. erforderlich werden und nicht 
wohl auf den nachfolgenden Werktag verschoben werden können; 
dagegen kann nicht etwa schlechthin die Erledigung eiliger Arbeiten hierher ge
rechnet werden. — Unter „öffentlichem Interesse" ist nicht nur das Jnterefte 
des Staates oder der Gemeinde, sondern auch dasjenige des Publikums zu 

verstehen.  
2. Die Befugniß, Reinigungs- und Jnstandhaltungsarbeiten, durch die

der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt 
ist, Arbeiten von denen die Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebes 
abhängig ist, sowie solche Arbeiten vorzunehmen, die zur Verhütung des 
Verderbens von Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen 
erforderlich sind, ist davon abhängig gemacht, daß die genannten Arbeiten 
nicht an Werktagen vorgenommen werden können (§ 105 c Abs. 1 Ziffer 

3 und 4.) .
Die Möglichkeit ihrer Vornahme an Werktagen ist nach den Umftanden 

des einzelnen Falles und den besonderen Verhältnissen der einzelnen Betriebe 
zu beurtheilen. Die Befugniß zur Ausführung der bezeichneten Arbeiten 
wird für den einzelnen Gewerbetreibenden nicht schon dadurch ausgeschlossen, 
daß andere Betriebe derselben Gattung, deren Einrichtungen indessen wesent
lich verschieden sind, der Sonntagsarbeit nicht bedürfen. Wohl aber finden 
die Bestimmungen keine Anwendung, wenn und sobald es dem Gewerbe
treibenden möglich ist, ohne erhebliche Unzuträglichkeiten für den Betrieb oder 
die Arbeiter und ohne unverhältnißmüßige Opfer sich so einzurichten, daß er
ahne Sonntagsarbeit auskommen kann.

3. Die Bestimmungen des § 105 c finden auch auf solche Betriebe
Anwendung, für die nach beit 88 105 d bis f und 8 105 h besondere Aus

nahmen zugelassen sind. ,
4 Werden Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten beschäftigt, 

die kraft gesetzlicher Vorschrift zulässig sind, so müssen die Gewerbetreibenden 
in das im 8 105c Abs. 2 bezeichnete Verzeichnis; für jeden einzelnen Somi- 
und Festtag, an dem eine solche Beschäftigung stattgefunden hat, die Zahl 
der beschäftigten Arbeiter, die Dauer der Beschäftigung durch Angabe der 
Lage der Arbeitsstunden, sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten em- 

getragen Das Berzeichniß muß über sämmtliche während des betreffenden Ka

lenderjahres auf Grund des 8 105c vorgenommenen Sonntagsarbeiten Aus

kunft geben. , r
Für Arbeitgeber, die zahlreiche Arbeiter beschäftigen, empfiehlt es sich, 

das Verzeichniß nach dem anliegenden Muster zu führen.
Bei Eintragung der Art der vorgenoinmenen Arbeiten genügt es — sofern 

es sich nicht um die Bewachung der Betriebsanlagen, sowie um die Beaufsichtigung 
 des Betriebes handelt — nicht, die Arbeiten allgemein nach der in den 

 Ziffern 1—5 des Abs. 1 des 8 105 c gegebenen Bezeichnung anzusühren.
Vielmehr muß aus den Eintragungen die Art der Arbeit soweit zu er
sehen sein, daß beurtheilt werden kann, ob sie unter die in diesen Ziffern 
bezeichneten Arbeiten fällt. 

Die Eintragungen muffen für jeden Sonn- und Fesitag, wenn thnnlich, 
spätestens am folgenden Wochentag vorgenommen werden.
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5. Während für solche Arbeiter, die lediglich mit den im § 105 c unter 
den Ziffern 1, 2 und 5 bezeichneten Arbeiten beschäftigt werden, besondere 
Ruhezeiten nicht vorgeschrieben sind, müssen denjenigen Arbeitern, die mit 
den unter den Ziffern 3 und 4 bezeichneten Arbeiten an Sonntagen länger 
als 3 Stunden beschäftigt oder hierdurch am Besuch des Gottesdienstes ge
hindert werden, an jedem zweiten oder dritten Sonntage bestimmte Ruhe
zeiten verbleiben (§ 105c Abs. 3).

Die Wahl, ob Sonntagsruhe am zweiten oder dritten Sonntage zu 
gewähren sei, steht den Gewerbetreibenden zu.

Für die Beschäftigung an den nicht auf einen Sonntag fallenden Fest
tagen braucht ein Ausgleich durch Freilassung von der Arbeit am zweiten 
oder dritten Sonntag nicht gewährt zu werden.

6. Die untere Verwaltungsbehörde darf auf besonderen Antrag eine 
allwöchentlich zu gewährende, 24 stündige Wochentagsruhe anstatt der Ruhe 
am zweiten oder dritten Sonntage nur unter der Voraussetzung znlaffen, 
daß die Arbeiter am Besuche des Gottesdienstes nicht gehindert werden. 
(§ 105c Abs. 4.) Außerdem ist die Genehmigung in der Regel nur zu er- 
theilen, wenn die Durchführung der Ruhe am zweiten oder dritten Sonntag 
mit unverhältnißmäßigen Opfern oder mit erheblichen Unzuträglichkeiten für 
den Betrieb oder die Arbeiter verbunden sein würde.

Die Genehmigungsverfügung ist schriftlich zu erlassen. Sie muß be- 
stimmen, für wie viel Arbeiter, für welche Arbeiten, und unter welchen Be
dingungen die Ausnahme bewilligt wirb. Die Genehmigung ist, sofern sich 
die Ausnahme auf mehr als vier Sonntage erstreckt, nur unter dem aus
drücklichen Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufs zu ertheilen.

Die untere Verwaltungsbehörde hat die Genehmigung in ein Ver
zeichnis; einzntragen, welches nach dein beigefügten Formular anzulegen ist. 
Das Verzeichnis; oder eine Abschrift davon ist bis zum 15. Januar jedes 
Jahres dem Regierungspräsidenten einzureichen und von diesem dem Regierungs 
und Gewerberath zur Benutzung bei Erstattung des Jahresberichts zu über
weisen.

Für die unter der Aufsicht der Bergbehörden stehenden Betriebe hat 
der Revierbeamte das Verzeichnis; mit dem Jahresberichte dem Oberbergamte 
vorzulegen.
II. Ausnahmen für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, 
die ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub 
nicht gestatten, sowie für Campagne- oder Saisonindustrie.

(§ 105 d.)
Umfang und Bedingungen der hierhergehörigen, durch den Bundesrath 

zugelassenen Ausnahmen ergeben sich ans der Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 5. Februar 1895 (Reichs-Gesetzbl. S. 12).

Zu dieser ist Folgendes zu bemerken:
1. Die in die Bekanntmachung aufgenommenen Gewerbe sind im 

Wesentlichen in Anlehnung an die Klassifikation der Gewerbestatistik auf
gezählt. Wenn in einer gewerblichen Anlage mehrere unter verschiedene 
Gruppen der Gewerbestatistik gehörige Betriebe vereinigt sind, wie z. B. 
Hochofenwerke und Eisengießereien (Gruppen III und V), so greifen für 
diese einzelnen Betriebstheile die verschiedenen Ausnahmevorschriften Platz.
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2. In den Bestimmungen des Bundesraths sind nur die auf Grund 
des § 105 d zngelassenen Sonntagsarbeiten aufgezählt, dagegen nicht die
jenigen Arbeiten, die nach £ 105c Abs. 1 an Sonn- und Festtagen kraft 
gesetzlicher Vorschrift vorgenommen werden können. Als Richtschnur dafür, 
welche Arbeiten nach 8 105 c Abs. 1 als gesetzlich gestattet anzusehen sind, 
haben die im Anhänge folgenden Erläuterungen zu der Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 5. Februar 1895 zu dienen.

Jedoch sind in diesen Erlünternngen weder sümmtliche nach 8 105 c 
Abs. 1 zulässigen Arbeiten angeführt, noch ist ohne Weiteres anzunehmen, 
daß die daselbst als unter 8 105 c Abs. 1 fallend bezeichneten Arbeiten in 
allen Betrieben der betreffenden Art gesetzlich gestattet sind. Vielmehr kommt 
es hierbei wesentlich auf die Verhältnisse der einzelnen Betriebe (räumliche 
Ausdehnung, Fabrikationsart n. dergl.s an. Vergl. oben unter B. I. 2.

3. Die Bestimmungen des Bundesraths knüpfen die Gestattung von 
Sonntagsarbeiten an Bedingungen, die den Arbeitern ein Mindestmaß von 
Ruhe sichern. Wenn nicht im einzelnen Falle Gefahr im Verzüge ist, 
dürfen die Arbeiter tvährend dieser Ruhezeit zu keinerlei Arbeit, auch nicht 
zu den in 8 105 c Abs. 1 bezeichneten Arbeiten, herangezogen tverden.

4. In allen Fällen, wo nach den Bestimmungen des Bundesraths den 
Arbeitern mindestens Ruhezeiten gemäß 8 105 c Abs. 3 zu gewähren sind, 
ist gleichzeitig der unteren Verwaltungsbehörde die Ermächtigung ertheilt, 
analog der Vestimmungen im Abs. 4 des 8 105 c an Stelle der Ruhe an 
jedem zweiten oder dritten Sonntag eine allwöchentlich zu gewährende 
24 stündige Ruhezeit an einem Wochentage zuznlassen, sofern die Arbeiter 
am Besuche des sonntäglichen Gottesdienstes nicht behindert werden.

In das nach B. I. 6 dieser Anweisung zu führende Verzeichnis; hat 
die untere Verwaltungsbehörde diese Ausnahmebewilligungen nicht einzutragen.

V. Ausuahnien zur Verhütnng eines unverhältuißmäßigen 
Schadens. (8 1051)

1. Anträge auf Gestattung von Ausnahmen nach 8 105f sind von 
der unteren Verwaltungsbehörde möglichst schleunigst zu erledigen. Der 
Unternehmer darf die Sonntagsarbeiten vor Eingang der Genehmigung der 
unteren Verwaltungsbehörde nicht vornehmen lassen. Die nachträgliche Er- 
theilnng der Genehmigung ist unzulässig.

2. Die Ausnahmen dürfen nur vorübergehend auf bestimmte Zeit und 
ferner nur unter folgenden zwei Voraussetzungen bewilligt werden;

a) das Bedürfnis; zur Sonntagsarbeit darf trotz Aufwendung gehöriger 
Sorgfalt nicht vorherznsehen gewesen sein;

b) der durch den Ausfall der Sonntagsarbeit drohende Schaden muß nn- 
verhältnißmäßig, also so erheblich sein, daß demgegenüber die Beein
trächtigung, welche die Sonntagsruhe der Arbeiter durch die Ans- 
nahmegestattung erführt, nicht entscheidend ins Gewicht fallen kann.
3. Ausnahmen nach 8 105 f sind der Regel nach nicht für den ersten 

Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag, im Uebrigen für Jeben einzelnen 
Betrieb für mehr als vier aufeinander folgende Sonn- und Festtage nur mit 
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde zuznlassen,
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4. Bei Bewilligung der Ausnahmen ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die Dauer der Beschäftigung der Arbeiter an den einzelnen Sonn- und 
Festtagen möglichst beschränkt wird. Bei mehr als fünfstündiger Beschäfti
gungsdauer ist erforderlichenfalls vorzuschreiben, das; die Bestimmungen im

105 c Abs. 3 oder Abs. 4 oder die ob eu unter III 1 e angegebenen Be
dingungen beobachtet werden.

5. Die Genehmigungsverfügung soll schriftlich erlassen werden. Ans 
derselben muß zu ersehen sein, für wie viel Arbeiter, für welche Arbeiten und 
unter welchen Bedingungen die Ausnahme bewilligt wird. Die Genehmigung 
darf, sofern sich die Ausnahme ans mehr als vier auf einander folgende 
Sonn- und Festtage erstreckt, nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs ertheilt werden. Endlich ist in der Verfügung da
rauf hinzuweisen, daß eine Abschrift derselben innerhalb der Betriebsstätte 
an einer den Arbeitern leicht zugänglichen Stelle ausgehängt werden muß.

Abschrift der Verfügung ist, sofern cs sich nicht nm einen Betrieb 
handelt, welcher der Aufsicht der Bergbehörden unterstellt ist, von der unteren 
Verwaltungsbehörde der Ortspolizeibehörde mitzutheilen.

6. Die Genehmigung ist in ein Verzeichnis; einzutragen, welches nach 
dem beigefügten Formular auzulegen ist. Das Verzeichniß oder eine Ab
schrift davon ist bis zum 15. Januar jeden Jahres dem Regierungspräsidenten 
eiuzureichen und von diesem dem Regierungs- und Gewerberath zur Be
nutzung bei Erstattung des Jahresberichts mitzutheilen. Für die der Auf
sicht der Bergbehörden unterstellten Betriebe erfolgt die Einreichung an das 
Oberbergamt.

C. Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen, 
betreffend die Sonntagsruhe.

I. Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen über die 
Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe mit Ausnahme des Handelsgewerbes wird 
von den Ortspolizeibehörden und den besonderen, auf Grund des § 139 b 
der Gewerbeordnung angestellten Aufsichtsbeamten, für die der Aufsicht der 
Bergbehörden unterstellten Betrieben von den Bergrevierbeamten wahr

genommen.
Wegen der Aufsichtsthätigkeit der Gewerbeaufsichtsbeamten wird auf 

die für die letzteren bestehenden Dienstanweisungen verwiesen.
II. Die Ortspolizeibehörden (Bergrevierbeamten) haben die Durchführung 

der die Sonntagsruhe betreffenden Bestimmungen durch besondere, bei den 
Gewerbeunternehmern ihres Verwaltungsbezirks von Zeit zu Zeit vorzu
nehmende Revisionen und bei jeder sonst sich darbietenden Gelegenheit sorg
fältig zu überwachen.

Bei den Revisionen sind folgende Punkte festznstellen:
1. Ist das nach § 105 c Abs. 2 der Gewerbeordnung und B. IV. 

Ziffer 9 dieser Anweisung vorgeschriebene Verzeichniß vorhanden 
und ordnungsmäßig geführt?

2. Sind in Betrieben, welche von den durch den Bundesrath auf 
Grund des § 105 d zugelassenen Ausnahmen Gebrauch machen, 
die vorgeschriebenen Aushänge der Ausnahmevorschriften vorhanden?
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3. Für den Fall, daß zur Zeit der Revision eine Beschäftigung 
nach der Ausnahmevorschrift in § 1.05 f stattfindet, sind die 
vorgeschriebenen Aushänge vorhanden?

4. Stimmt die Beschäftigung der Arbeiter mit den erlassenen Ans- 
nahmevorschriften überein, werden insbesondere die Arbeiter nicht 
länger als zulässig beschäftigt und werden die in den Genehmi- 
gungsbedingungen vorgeschriebenen Ruhezeiten gewährt?

III. Die vorbezeichneten Punkte sind in denjenigen gewerblichen An
lagen, für welche durch die Bestimmungen der Ausführungsanweisung vom 
26. Februar 1892 unter G. II regelmäßige halbjährliche Revisionen vor
geschrieben sind, auch bei Gelegenheit dieser Revisionen thnnlichst klarzustellen.

IV. Nach jeder Revision ist auf dem unter dem II. 1 bezeichneten Verzeich
nis sowie auf den unter II. 2 und 3 bezeichneten Aushängen ein Revisions
vermerk zu machen.

V. In Füllen, in denen es der Ortspolizeibehörde zweifelhaft ist, ob 
die Beschäftigung von Arbeitern mit den gesetzlichen oder Ausnahmevor- 
schriften in Einklang steht, hat sie vor Erstattung der Strafanzeige das Gut
achten des zuständigen Gewerbeinspektors einzuholen. Diesem bleibt es 
überlassen, seinerseits zunächst die Entscheidung des Regierungspräsidenten 
herbeizuführen. — In gleicher Weise hat der Bergrevierbeamte nöthigenfalls 
die Entscheidung des Oberbergamts nachzusuchen.

Berlin den 11. März 1895.

Der Minister für Handel und Gewerbe,
gez. Frh. v. Berlepsch.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten.

I. A. gez. v. Bartsch.

Der Minister des Innern.
In Vertretung: gez. Braunbehrens.

Bekanntmachung, betreffend Ausnahmen von dem Verbote der Sonntagsarbeit 
im Gewerbebetriebe vom 5. Februar 1895.

Auf Grund des $ 105 d des Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs-Gesetzbl. S. 261) hat der 
Bundesrath nachstehende Bestimmungen, betreffend Ausnahmen von den: 
Verbote der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe, beschlossen: 

I. Die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen wird — 
unbeschadet der Bestimmungen des § 105 c der Gewerbeordnung — für die 
in der nachfolgenden Tabelle bezeichneten Gewerbe und Arbeiten unter den 
daselbst angegebeneil Bedingungen gestattet.

Arbeitern, welche mit den zur Vornahme dieser Arbeiten erforderlichen 
Hülfsverrrichtungen beschäftigt werden (Betrieb der Kraftmaschinen, Belench- 
tungsanlagen n. s. w.), sind mindestens Ruhezeiten gemäß § 105 c Abs. 3 
oder, mit Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde gemäß § 105 c 
Absatz 4 der Gewerbeordnung zu gewähren.
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II. Die in Spalte 3 der nachfolgenden Tabelle für einzelne oder 
für zwei aufeinander folgende Sonn- und Festtage vorgefchriebenen Ruhe- 
zeiten der Arbeiter müssen ohne Unterbrechung und ganz oder zum größeren 
Theil innerhalb der Zeit von 6 Uhr Abends des vorhergehenden Werktages 
bis 6 Uhr Morgens des nachfolgenden Werktages gewährt werden.

III. In Betrieben, in welchen auf Grund der vorstehenden Beftnn-
munaen Arbeiter an Sonn- oder Festtagen beschäftigt werden, hat der Ar
beitgeber innerhalb der Betriebsstätte an geeigneter, den Arbeitern zugäng
licher Stelle eine Tafel ausznhängen, welche in deutlicher Schrift den Inhalt 
der Bestimmungen zu I und II und aus der nachfolgenden Tabelle die ans 
seinen Betrieb bezüglichen Vorschriften enthält. .

IV. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. April 189o in Kraft. 
Berlin, den 5. Februar 1895.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
vo.n Bo etlicher.

Gattung 

der Betriebe

Bezeichnung nach § 105 d 

zu gelassenen Arbeiten.

Bedingungen, unter welchen 

die Arbeiten gestattet werden.

1. 2. 3.

6.Branereien Der Betrieb des Maisch- 
und Sudprozesses in den
jenigen Brauereien, welche 
zur Kühlung ihrer Keller 
Kälteerzeugungsmaschin. 
nicht verwenden und in
nerhalb eines Wahres nicht 
länger als 10 Monate 
im Betriebe sind, während 
der Zeit vom 1. Novem
ber bis 30. April. Diese 
Ausnahme findet auf das 
Weihnachts- und Oster
fest keine Anwendung.

Die den Arbeitern zu gewährende 
Ruhe hat mindestens zu dauern:

entweder für jeden zweiten Sonn
tag 24 Stunden

oder für jeden dritten Sonntag 
36 Stunden

oder, sofern an den übrigen Sonn
tagen die Arbeitsschichten nicht 
länger als 12 Stunden dauern, 
für" jeden vierten Sonntag 36 
Stunden.

Der Reichskanzler ist befugt, Ab
weichungen hinsichtlich der Dauer der 
Ruhezeit zuzulassen; dieselbe muß 
jedoch für jeden Arbeiter mindestens 
die Gesammtdauer seiner auf die 
zwischeuliegenden Sonntage fallenden 
Arbeitszeit erreichen.

Ablösnngsmannschaften dürfen je 
12 Stunden nach und vor ihrer regel
mäßigen Beschäftigung zur Arbeit 
nicht verwendet werden. Die den
selben zu gewährende Ruhe muß
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Kopfwie vor.

In Brauereien, welche 
Berliner Weißbier brau
en, die am vorhergehenden 
Wer finge unterblieben e 
Bereitung von Frischbier. 
Diese Ausnahme findet 
auf das Weihnachts-, 
Oster- und Pfingstfest 
keine Anwendung.

mindestens das Maß der den ab
gelösten Arbeitern gewährten Ruhe 
erreichen.

Von der Erfüllung der im Absatz 1 
vorgeschriebenen Bedingungen bleiben 
diejenigen Brauereien befreit, in denen 
die Arbeiter innerhalb der Zeit von 
Sonnabend Abend 6 Uhr bis zum 
Montag früh 6 Uhr im Ganzen nicht 
länger als 16 Stunden beschäftigt 
werden.

Den Arbeitern sind mindestens 
Ruhezeiten gemäß § 105 c Absatz 3 
oder, mit Genehmigung der unteren 
Verwaltungsbehörde, gemäß § 105 c 
Absatz 4 zn gewähren.

II. Gewerbe, welche in. gewissen Zeiten des Jahres zu einer außergewöhnlich 
verstärkten Thätigkeit genöthigt sind.

l.Herstellung 
von 

Chokoladen 
und Zncker- 

waaren, 
Honigkuchen 
und Bisquit.

Der Betrieb an 6 
Sonn- oder Festtagen 
im Jahre. Diese Aus
nahme findet auf das 
Weihnachts-, Neujahrs-, 
Oster-, Hiinmelfahrts- u. 
Pfingstfest keine An
wendung.

Den Arbeitern sind mindestens 
Ruhezeiten gemäß § 105c Abs. 3 
oder, mit Genehmigung der unteren 
Verwaltungsbehörde, gemäß § 105 c 
Abs. 4 der Gewerbeordnung zu ge- 
wühren.

Die Sonn- und Festtage, an denen 
die Beschäftigung gestattet ist, können 
von der Ortspolizeibehörde festgesetzt 
Werdern Wo dies nicht geschehen 
ist, muß die Beschäftigung vor dem 
Beginn der Ortspolizeibehörde an
gezeigt werden.

2. Anfertig, 
von

Spielwaaren

desgl. Die Sonn- und Festtage, an denen 
die Beschäftigung gestattet ist, können 
von der Ortspolizeibehörde festgesetzt 
werden. Wo dies nicht geschehen 
ist, muß die Beschäftigung vor dem 
Beginn der Ortspolizeibehörde an
gezeigt werden.
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Kopf wie vor.

3. Schneiderei 
i. handwmüß.

Betriebe.

Der Betrieb an 6 
Sonn- oder Festtagen 
im Jahre. Diese Aus
nahme findet auf das 
Weihnachts-, Neujahrs-, 
Oster-, Himmelfahrts- u. 
Pfingstfest keine Anwen
dung.

Die Soun- und Festtage, au deuen 
die Beschäftigung gestattet ist, können 
von der Ortspolizeibehörde festgesetzt 
werden. Wo dies nicht geschehen 
ist, muß die Beschäftigung vor dem 
Beginn der Ortspolizeibehörde ange
zeigt werden.

4. Schuhmch. 
i. handwmüß. 

Betriebe.

desgl. desgl.

5. Putz
macherei.

desgl. desgl.

6. Kürsch- 
nerei.

Der Betrieb an 4 
Sonn- oder Festtagen 
im Jahre bis 12 Uhr 
Mittags. Diese Aus
nahme findet auf das 
Weihnachts-, Neujahrs-, 
Oster-, Himmelfahrts- u. 
Pfingstfest keine An
wendung.

desgl.

8. Herstell.
von 

Strohhüten.

desgl. desgl.

Bestimmungen zur Ausführung des § 105e der Gewerbeordnung, 
betreffend die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe.

Durch Kaiserliche Verordnung vom 4. Februar d. I. sind die Be
stimmungen der §§ 105a bis 105f, 105h und 105i der Gewerbeordnung, 
soweit sie nicht bereits für das Handelsgewerbe in Geltung sind, für die 
Zeit vom 1. April d. I. ab in Kraft gesetzt.

Danach dürfen im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Anfbereitnngs- 
anstalten Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, 
von Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien, 
sowie bei Bauten aller Art Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht be
schäftigt werden.

Dies Verbot gilt für jede zu dem Gewerbebetriebe gehörige Thätig- 
keit, auch für eine solche außerhalb der gewöhnlichen Betriebsstätte, bei 
Bauten auch für Ausbesserungs- und Jnstandhaltungsarbeiten und erstreckt 
sich nicht nur auf Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, sondern 
anch auf Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker. Dagegen ist den Ar
beitgebern und selbständigen Gewerbetreibenden die Sonntagsarbeit nicht verwehrt. 
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_ Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens für jeden 
Sonn- und Festtag 24, für zwei aufeinander folgende Sonn- und Festtage 
36, für das Weihnachts-, Oster- oder Pfingstfest 48 Stunden zu dauern. 
Die Ruhezeit ist von 12 Uhr Nachts zu rechnen und muß bei zwei anf
einander folgenden Sonn- und Festtagen bis 6 Uhr Abends des zweiten 
Tages dauern.

In Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann die Ruhe
zeit frühestens von 6 Uhr Abends des vorhergehenden Werktages, spätestens 
um 6 Uhr Morgens des Sonn- und Festtages beginnen, wenn für die auf 
den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.

Wegen der von diesen Bestimmungen nach §§ 105 c (für Nothfätle) 
und 105 d der Gewerbeordnung zulässigen Ausnahmen weise ich auf die 
in der nächsten Extrabeilage des Amtsblatts enthaltene Preußische Aus- 
führungsanweisung vom 1Î. d. Mts., sowie auf die vom Bundesrath auf 
Grund des § 105 d daselbst beschlossenen Bestimmungen vom 5. Februar d. I. 
(Reichsgesetzblatt S. 12) hin.

Aus Grund des § 105 e der Gewerbeordnung lasse ich von den im 
§ 105 b daselbst getroffenen Bestimmungen über die Sonntagsruhe im Ge
werbetriebe für den Regierungsbezirk Marienwerder folgende Ausnahmen zu:

I. für die nachstehend unter a—o aufgeführten Gewerbe, unter 
den für jedes Gewerbe angegebenen Bedingungen.

a Blumenbindereien. Arbeiter dürfen an allen Sonn- und Fest
tagen mit dem Zusammenstellen und Binden von Blumen und Pflanzen, 
Winden von Kränzen und dergl. während der für den Verkauf vou Blumen 
in offenen Verkaufsstellen freigegebenen Stunden, aber nicht während der 
Zeit des Hauptgottesdienstes beschäftigt werden.

Bedingung. Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden 
dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle 
36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von 
6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends von jeder Arbeit frei zn lassen.

b. Gasan st alten und Elektricitätswerte. Arbeiter dürfen 
an allen Sonn- und Festtagen mit Arbeiten, die für den Betrieb unerläßlich 
sind, beschäftigt werden.

Bedingung. Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens zu 
dauern: entweder für jeden zweiten Sonntag 24 Stunden, oder für jeden dritten 
Sonntag 36 Stunden, oder sofern an den übrigen Sonntagen die Arbeits
schichten nicht länger als 12 Stund, dauern, für jeden vierten Sonntag 36 Stunden.

Ablösungsmannfchaften dürfen je 12 Stunden vor und nach ihrer 
regelmäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht verwendet werden. Die den 
Ablösungsmannschaften zu gewährende Ruhe muß das Mindestmaß der den 
abgelösten Arbeitern gewährten Ruhe erreichen.

c. Bäckerei- und Konditoreigewerbe. 1. In Bäckereien und 
Konditoreien dürfen Arbeiter an allen Sonn- und Festtagen während 10 
Stunden beschäftigt werden. Dabei ist jedoch jedem Arbeiter an jedem Sonn- 
und Festtage eine ununterbrochene Ruhe, und zwar von 14 Stunden 
in Bäckereien und von 12 Stunden in Konditoreien zu gewähren. Der 
Beginn dieser Ruhezeit wirb für Bäckereien auf 7 Uhr Morgens, für 
Konditoreien auf 12 Uhr Mittags festgesetzt.
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Außerdem ist jedem Arbeiter an jedem dritten Sonntage die zum Be
such des Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben.

2. Diejenigen Arbeiter, welchen nach der Bestimmung zn 1 eine Ruhe
zeit von 14 Stunden bez. 12 Stunden zusteht, dürfen während dieser Ruhe
zeit beschäftigt werden:

a. in Bäckereien mit Arbeiten, die zur Vorbereitung der Wiederauf
nahme der regelmäßigen Arbeit am nächsten Tage nothweudig sind 
(z. B. Ansehen des Hefestücks) jedoch erst nach 6 Uhr Abends und 
nicht länger als 1 Stunde.

b. in Konditoreien mit der Herstellung und dem Anstragen leicht ver
derblicher Maaren, die unmittelbar vor dem Genuß hergestellt 
werden müssen (Eis, Cremes n. bergt.)

Sind in Konditoreien Arbeiter noch nach 12 Uhr Mittags 
mit den zn b genannten Arbeiten beschäftigt worden, so müssen sie 
an einem der nächsten 6 Werktage von Mittags 12 Uhr ab von 
jeder Arbeit freigelassen werden.

3. Für Gemeinden, in denen die Bäcker ortsüblich an Sonn- und 
Festtagen für ihre Kunden das Ausbacken der von diesen bereiteten Kuchen 
oder das Braten von Fleisch besorgen, kann von der unteren Verwaltungs
behörde gestattet werden, daß in jedem Betriebe ein über 16 Jahre alter 
Arbeiter mit jenen Arbeiten während höchstens drei Vormittagsstunden über 
die unter Ziffer 1 freigegebene Zeit hinaus beschäftigt wird.

4. Für Betriebe, in denen sowohl Bäckerwaaren, als Konditorwaaren 
hergestellt werden, ist die Beschäftigung solcher Arbeiter, die an Sonn- und 
Festtagen ausschließlich mit der Herstellung von Konditorwaaren beschäftigt 
werden, nach den Bestimmungen für Konditoreien, die Beschäftigung der 
übrigen Arbeiter nach den Bestimmungen für Bäckereien zn regeln.

Als Bäckerwaare ist dasjenige Backwerk zn behandeln, welches unter 
Verwendung von Hefe oder Sauerteig ohne Beimischung von Zucker zum 
Teig hergestellt wird. Jedoch werden auch die aus Hefe, Milch und Zucker 
hergestellten Milchbrode, Schnecken, Rosenbrode, Zwiebacke und ähnliches 
herkömmlich zum Morgenkaffee verwendetes Gebäck ortsüblich zn den Bäcker- 
waaren gerechnet.

d. Fleischergewerbe. Arbeiter dürfen an allen Sonn- und Fest
tagen für 3 Stunden, jedoch nur bis zum Beginn der für die Verkaufszeit 
im Handelsgewerbe mit Rücksicht auf den Hauptgottesdienst festgesetzten 
Unterbrechung beschäftigt werden.

Bedingung wie zn a.
6. Barbier- und Frisenrgewerbe. Arbeiter dürfen an allen 

Sonn- und Festtagen bis 2 Uhr Nachmittags beschäftigt werden; eine weitere 
Beschäftigung ist nur gestattet, soweit sie bei der Vorbeitnng von öffentlichen 
Theatervorstellungen und Schaustellungen erforderlich ist.

Bedingung. Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden 
dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle 
36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von 
6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends von jeder Arbeit frei zu lassen.
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Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten ain Besuche des Gottes
dienstes behindert werden, so ist ihnen an jedem dritten Sonntag die zum 
Besnch des Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben.

f. Wassern ersorgung sanstatt en. Arbeiter dürfen an allen Sonn- 
und Festtagen mit Arbeiten, die für den Betrieb unentbehrlich sind, be
schäftigt werden.

Bedingung. Bei bloßem Tagesbetrieb wie zu e. Bei ununterbrochenem 
Betrieb wie zu b.

g. Badeanstalten. Arbeiter dürfen an allen Sonn- und Festtagen 
beschäftigt werden.

Bedingung. Flir diejenigen Badeanstalten, die nicht nur in der 
wärmeren Jahreszeit betrieben werden, wie zu e.

Soweit die Badeanstalten zu Heilzwecken bestimmt sind, finden auf sie, 
wie auf Heilanstalten überhaupt die Bestimmungen der Gewerbeordnung über 
die Sonntagsruhe keine Anwendung (vecgl. o. zu A. I.)

h. Zeitungsdruckerei eu. Arbeiter dürfen an allen Sonn- und 
Festtagen, mit Ausnahme des zweiten Weihnachts-, Oster- und Pfingst- 
feiertages bis 6 Uhr Morgens zur Herstellung der Morgenausgabe be
schäftigt werden. Nach Herstellung dieser Ausgabe muß der Betrieb bis 
6 Uhr Morgens des folgenden Tages ruhen.

Soweit der Betrieb der Zeitungen nicht durch besondere Spediteure 
stattfindet, sondern einen Theil des Zeitungsdruckereibetriebes bildet, werden 
dafür die für die Zeitungsspedition zugelassenen Arbeitszeiten gewährt.

Bedingung. Beim Vertrieb der Zeitungen an Sonn- und Festtagen 
dürfen Personen, die bei der Herstellung der Morgensansgabe beschäftigt 
gewesen sind, nicht Verwendung finden.

i. Anstalten zur Mitt Heilung telegraphischer Nachrichten 
an Abonnenten. Arbeiter können an allen Sonn- und Festtagen mit 
Arbeiten, die für den Betrieb unerläßlich sind, beschäftigt werden.

Bedingung wie zu e.

k. Photographische Anstalten. Die Beschäftigung von Arbeitern 
wird gestattet:

l. an den letzten vier Sonntagen vor Weihnachten zum Zwecke der 
Aufnahme von Porträts, des Kopirens und Retonchirens für zehn 
Stunden, und zwar von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends.

2. An allen übrigen Sonn- und Festtagen nur zum Zwecke der Auf
nahme von Porträts und zwar im 'Sommerhalbjahr (1. April bis 
1. Oktober) von 11—5 Uhr, im Winterhalbjahr (1. Oktober bis 
1. April) von 11—3 Uhr.

l. Gewerbe der Köche. Arbeiter dürfen an allen Sonn- und 
Festtagen beschäftigt werden.

Bedingung lute zu e.

m. Bierbrauereien, Eisfabriken, Molkereien. Arbeiter 
dürfen zur Versorgung der Kundschaft mit Bier, Roheis und Molkerei
produkten an Sonn- und Festtagen während der für den Handel mit diesen 
Gegenständen freigegebenen Stunden beschäftigt werden.
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n. Mineralwasserfabriken. In der Zeit vom 1. Mai bis
I. Oktober dürfen Arbeiter während 3 Ständen vor dem Beginn des 
Hauptgottesdienstes mit Arbeiten beschäftigt werben, die zur Versorgung der 
Kundschaften erforderlich sind.

o. Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe mit handwerks
mäßigem Betrieb. Die Ablieferung bestellter Arbeiten an die Kunden 
darf bis zum Beginn der für den Hauptgottesdienst festgesetzten Unterbrechung 
der Verkaufszeit im Handelsgewerbe erfolgen.

Zn a bis o. Alle Arbeiter, welche ans Grund der vorstehenden unter 
a bis o angegebenen Ausnahmebestimmungen mit Sonntagsarbeiten beschäftigt 
werden, dürfen — wenn nicht Gefahr im Verzüge ist — während der für 
sie festgesetzten Ruhezeit auch nicht zu solchen Arbeiten, die in dem btreffen- 
den Betriebe ans Grund des § 105 c Abs. 1 vorgenommen werden dürfen, 
und ferner auch nicht zu Arbeiten, in dem etwa mit dem Betriebe verbundenen 
Handelsgewerbe herangezogen werden.

Nur ist in denjenigen Handelsgewerben, in welchem beim Ladenverkauf 
an den Maaren Aenderungs- oder Zurichtungsarbeiten vorgenommen werden 
(z. B. Gewerbe der Hntmacher, Blumenhändler, Uhrmacher, Fleischer) die 
Beschäftigung mit diesen Arbeiten als Beschäftigung im Handelsgewerbe zu 
betrachten und deshalb an Sonn- und Festtagen während der für das be
treffende Handelsgewerbe freigegebenen Zeit gestattet.

II. Ausnahmen für Betriebe mit Wind- oder unregelmäßiger Wasserkraft.

a. In den mit unregelmäßiger Wasserkraft arbeitenden Betrieben — 
mit Ausnahme der Getreidemahlmühlen — dürfen Arbeiter an 12 Sonn- 
und Festtagen im Jahre, mit Ausschluß des ersten Weihnachts- Oster- und 
Pfingstfeiertages, mit solchen Arbeiten beschäftigt werden, welche nicht an 
Werktagen voraenommen werden können.

b. In Wind- und Getreidewassermühlen dürfen Arbeiter mit den zu 
a angegebenen Arbeiten an 26 Sonn- und Festtagen beschäftigt werden, 
jedoch mit Ausschluß des ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertages.

Bedingungen zu a und b. Wenn die Sonntagsarbeiten länger als 
drei Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag 
mindestens für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens 
in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends von jeder Arbeit frei- 
znlassen.

Die Sonn- oder Fesitagsarbeiten sind von dem Gewerbetreibenden 
mit den im § 105c Abs. 2 bezeichneten Angaben über die Zahl der be
schäftigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung, sowie die Art der vor
genommenen Arbeiten in das daselbst vorgeschriebene Verzeichnis; einzutragen.

Die unter a und b angegebenen Ausnahmen sind jedoch nur für solche 
Betriebe zngelassen, welche als Triebkraft ausschließlich oder vorwiegend 
Wind oder Wasser verwenden, bei denen also die Wind- oder Wasserkraft 
die stärkere (Hanptkraft) ist. Bei den mit Wasserkraft arbeitenden Betrieben 
muß außerdem die Wasserkraft eine unregelmäßige sein, welche während der 
jährlichen Betriebszeit, insbesondere in Folge elementarer Einwirkungen (z. B. 
Trockenheit, Hochwasser) -- jedoch abgesehen von außergewöhnlichen Natur
ereignissen — erheblichen Schwankungen unterworfen zu sein pflegt.
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Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. April 1895 in Kraft.
Zuwiderhandlungen gegen dieselben werden auf Gründ des S 146 a 

der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 600 Mark, im Unvermöqensfall 
nut Haft bestraft. 

Marienwerder, den 22. Mürz 1895.

Der Regierungspräsident.

Nr. 37 des Amtsblatts pro 1895, Seite 289 Nr. 4.
... Bekanntmachung,
betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Meiereien (Molkereien) und 

Betrieben zur Sterilisirung von Milch: Vom 17. Juli 1895.

Aus Grund des § 139a der Gewerbeordnung hat der Bundesrath die 
nachstehenden Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
erlisten (Molkereien) und Betrieben zur Sterilisirung voii Milch 

Fur die Beschäftigung der Arbeiterinnen über 16 Jahre in Meiereien 

(Molkereien) und Betrieben zur Sterilisirung von Milch treten die Be- 
stlmmungen des § 137 Absatz 1 der Gewerbeordnung für die Zeit vom 

15. Màrz bls 15. Oktober mit der Maßgabe außer Anwendung, daß die 
Arbeitsstunden zwischen 4 Uhr Morgens und 10 Uhr Abends liegen müssen 

 Vorstehende Bestimmung tritt nut dem Tage ihrer Bekanntmachung 
in Krast und hat bis zum 15. Oktober 1904 Gültigkeit

Berlin, den 17. Juli 1895.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers gez. von Bötticher.

Nr. 34 des Amtsblatts pro 1896, Seite 269 Nr. 1.
Polizei-Verordnung

à die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage.
Aur Grund des § 137 des Gesetzes über die Allgemeine Landes

verwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195 und der Allerhöchsten Ka- 
binetsvrdre vom 7. Februar 1837 (G.-S. S. 19), sowie der §§ 6, 12 und 
15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265) 
wird mit Zustimmung des Provinzial-Raths für den Umfang der Provinz 
Westpreußen verordnet, was folgt: ' 8

§ 1. Ali den Sonntagen und Feiertagen sind alle öffentlich bemerk- 
baren Arbeiten sowie alle geräuschvollen Arbeiten in den Häusern und Be- 
triebsstatten verboten.

Zn den hiernach verbotenen Arbeiten gehören insbesondere •
a) die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbestelluiig, Saat niid Ernte, des 

Einfahrens, Ausdreschens, Düiigerfahrens, sowie alte Erd-, Knltur- 
und. soiptigen Arbeiten in den Feldern, Gürten, Weinbergen, Wiesen 
Forsten und Anpflanzungen (vergl. jedoch §§ 2 und 3),

o) die öffentlich bemerkbaren Handwerksarbeiteu außerhalb der Werkstätte 
und solche Handwerksarbeiten innerhalb der Werkstätte, welche, lvie die der 
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Klempner, Schmiede, Böttcher, Stellmacher u. s. w. mit störendem Ge
räusche verbunden sind (vergl. jedoch § 5),

c) die Arbeiten in Fabriken, Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, 
Brüchen und Gruben, Hüttenwerken, Mühlen, ans Zimmerplätzen und 
anderen Bauhöfen, Werften und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller 
Art (bergt jedoch § 5),

d) der Betrieb der offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes (bergt 
jedoch die §§ 5 und 6),

e) das Beladen und Entladen von Schiffen, Kühnen, Flößen, Fracht
fuhrwerken und Möbelwagen auf öffentlichen Straßen und Plätzen und 
wenn es nicht ohne öffentlich bemerkbares Geräusch borgenommen 
werden kann, auch in geschlossenen Höfen (oergl. jedoch §§ 3 und 4),

f) das mit störendem Geräusch oder Aufsehen verbundene Fortschaffen 
bon Sachen auf den öffentlichen Straßen und Plätzen in geschlossenen 
Ortschaften, z. B. das Fahren der Bier- und Rollwagen, der Wagen 
mit leeren Fässern, Eisenstangen und dergleichen, der llmzng mit 
Möbeln aus einer Wohnung in die andere, sowie das Fahren bon 
Vieh-, bon Ban- und Brennmaterialien, Futter, Lebensmitteln und 
Feldfrüchten (bergt, jedoch §§ 2, 3 und 4),

g) bas Treiben bon Vieh auf ben öffentlichen Straßen unb Plätzen ge
schlossener Ortschaften (bergt, jedoch § 2 Nr. 3 1111b 5 und § 3.
§ 2. Das Verbot des § 1 findet keine Anwendung:

1) auf Arbeiten, welche in Nothfällen, wie bei Feuers- und Wassersgefahr 
und dergleichen, oder im öffentlichen Interesse unberzüglich borgenommen 
werden müssen,

2) ans Arbeiten, welche zur Befriedigung der Bedürfnisse des häuslichen 
Lebens täglich borgenommen werden müssen,

3) auf Arbeiten, welche in der Landwirthschaft und Gärtnerei — wie das 
Futterholen, das* Füttern, das Ans- und Eintreiben, sowie Hüten des 
Weidcbiehs, bas Treiben des Viehs zur Tränke, bas Begießen von 
Pflanzen und bergt. — zur Fortsetzung des Betriebes täglich bor
genommen werben müssen,

4) auf Arbeiten, welche in Zier- und Hansgürten ober bon Lohnarbeitern 
und kleinen Leuten mit ihren Angehörigen zur Bestellung ober Ab
wartung ihrer Gärten und Felber außerhalb der Zeit des Haupt
gottesdienstes (§ 16) berrichtet werden,

5) auf das Fahren und Treiben bon Vieh zu ben am folgenden Tage 
stattfinbenben Viehmärkten.
§ 3. Die im § 1 verbotenen Arbeiten, soweit es sich nicht nm die 

Beschäftigung gewerblicher Arbeiter handelt, kann die Ortspolizeibehörde für 
den einzelnen Sonn oder Feiertag gestatten, wenn sie zur Verhütung eines 
nnverhältnißmüßigen Schabens erforderlich sind, unb die Nothwendigkeit nicht 
absichtlich herbeigeführt ober durch Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt 
verschuldet ist. Beispielsweise kann die Erlanbniß ercheilt werden, wenn 
anhaltend ungünstige Witterung die rechtzeitige Vornahme von Erntearbeiten 
verhindert hat, ober Naturereignisse, wie Hochwasser, Niedrigwasser, Frost 
und dergleichen den Betrieb der Schifffahrt ober die Schiffsladung bed rohen.
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Die Erlaubnis; ist thunlichst ans die Zeit außerhalb des Hauptgottes
dienstes (§ 16) zu beschränken.

§ 4. Nicht berührt werden von dein Verbote des § 1:
1) der Eisenbahnverkehr, der Persoiwn-Schifffahrtsverkehr und das Lohn- 

fuhrwesen flir Personen und Reisegepäck,
2) der durchgehende Frachtschiffahrts- und Frachtfnhrwerks-Verkehr sowie 

der Eilgüter-Verkehr zu und von den Bahnhöfen und Dampfschiffen,
3) der Reichs-Post- und Telegraphenverkehr,
4) bis zur Zeit des Hauptgottesdieustes der durch Privatunternehmer 

vermittelte Briefverkehr und Verkehr mit Packeten insoweit diese nicht 
durch Frachtfuhrwerk bewerkstelligt wird,

5) der Gewerbebetrieb derjenigen, welche auf öffentlichen Straßen und 
Plätzen oder in Wirthshäuseru, ihre persönlichen Dienste aubieten 
(Dieustmänuer, Freiudeuführer und dergleichen), sofern die Verrichtungen 
nicht au sich dem Verbot des § 1 unterliegen,

6) der Transport von Lebens- und Gennßmitteln sowie von Eis während 
der für den Handel mit diesen Gegenständen freigegebenen Stunden. 
§ 5. Soweit die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter auf Grund der

Gewerbeordnung an Sonn- und Feiertagen gestattet ist, findet das Verbot 
des § 1 auf die Arbeiten in offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes 
und auf den Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, 
Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Mühlen, Fabriken und Werkstätten, 
von Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien, 
sowie bei Bauten aller Art keine Anwendung.

§ 6. Schaufenster sind während des Hauptgottesdienstes zu räumen 
oder zu verhängen.

Märkte und Messen dürfen an Sonn- und Feiertagen nur stattfinden, 
wo dies herkömmlich ist. Jedoch muß der Wochenmarktverkehr vor Beginn 
des Hauptgottesdieustes (§ 16) beendet sein. Jeder andere Marktverkehr 
darf erst nach der Zeit des Hauptgottesdienstes beginnen.

Der Gewerbetrieb im Umherziehen und der Gewerbebetrieb der im 
§ 42b der Gewerbeordnung bezeichneten Personen ist an Sonn- und Feier
tagen allein im Falle des § 55a Abs. 2 der G.-O. und auch dann nur 
außerhalb der Zeit des Hauptgottesdieustes (8 16) statthaft.

Oeffentliche Versteigerungen und Verpachtungen dürfen an Sonn- und 
Feiertagen nicht abgehalten werden.

§ 7. Apothekern ist der Verkauf von Arzneimitteln und Gegenständen 
der Krankenpflege jederzeit gestattet.

8 8. Der Betrieb des Schankgewerbes darf an Sonn- und Feier
tagen bis nach Beendigung des Hauptgottesdieustes (8 16) nur insoweit 
stattfinden, als er nicht geräuschvoll und äußerlich nicht bemerkbar ist.

Während der Sommermonate kann die Ortspolizeibehörde den Ver
kehr in Wirthschaften außerhalb geschlossener Ortschaften, welche bei Aus
flügen besucht zu werden pflegen, von dieser Beschränkung entbinden.

8 9. Während der Zeit des Hauptgottesdieustes (8 16) ist die Aus
zahlung des Lohnes an Arbeiter, Handwerker und Handgewerbetreibenden 
verboten.
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§ 10. Öffentliche Versammlungen und Aufzüge, welche nicht gottes
dienstlichen Zwecken dienen, sind an Sonn- und Feiertagen erst nach der 
Zeit des Hauptgottesdienstes (§ 16) gestattet. Leichenbegängnisse dürfen nicht 
während der Zeit des Hauptgottesdienstes stattfinden.

§ 11. An Sonn- und Feiertagen sind während der Zeit des Hanpt
gottesdienstes (§ 16) alle Musikaufführungen, Schaustellungen und theatra
lischen Vorstellungen einschließlich der Proben dazu, ferner Wettrennen und 
alle mit Geräusch verbundenen gesellschaftlichen Vereinigungen und Ver
gnügungen an öffentlichen Orten, namentlich das Kegelspiel, Scheiben- oder 
Vogelschießen, desgleichen alle die Sonntagsruhe störenden Belustigungen in 
Privatränmen oder Privatgärten verboten.

Die Drehorgelspieler, Puppenspieler, Thierführer, Seiltänzer und 
sonstigen im § 33b der Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbetreibenden, 
welche Musikaussührnngen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder 
sonstige Lustbarkeiten öffentlich darbieten, ohne daß ein höheres Interesse der 
Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, dürfen den Betrieb ihres Gewerbes 
erst von drei Uhr Nachmittags ab beginnen.

Tanzmusiken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten in Gasthäusern, Schank- 
wirthschaften und sonstigen Vergnügnngslokalen, auch wenn sie in geschlossenen 
Gesellschaften stattfinden, dürfen vor 3 Uhr Nachmittags nicht anfangen.

§ 12, An den Vorabenden der drei großen Feste (Weihnachten, 
Ostern und Pfingsten), des Bußtages und des dem Andenken der Verstorbenen 
gewidmeten Jahrestages sowie an den beiden letztgenannten Tagen selbst 
und in der ganzen Charwoche dürfen weder öffentliche noch private Tanz
musiken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten veranstaltet werden. Am Bußtage 
und am Charfreitage dürfen außerdem auch öffentliche theatralische Vor
stellungen, Schaustellungen und sonstige öffentliche Lustbarkeiten mit Ausnahme 
der Aufführung ernster Musikstücke (Oratorien 2C.) nicht stattfinden. An den 
Orten, wo bisher am ersten Oster-, Pfingst- oder Weihnachtstage theatralische 
Vorstellungen, Schaustellungen, Tanzmusiken, Bälle, und ähnliche Lust
barkeiten nicht haben stattfinden dürfen, behält es hierbei auch ferner sein 
Bewenden.

§ 13. Hetz- und Treibjagden sind an Sonn- und Feiertagen unbe
dingt, sonstiges Jagen ist während der Zeit des Hanptgottesdienstes untersagt.

tz 14. Feiertage im Sinne dieser Verordnung sind der 1. und 2. 
Osterfeiertag, der 1. und 2. Pfingstfeiertag, der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, 
der Neujahrstag, der Himmelfahrtstag, der Buß- und Bettag, der Charfreitag.

§ 15. Der Ortspolizeibehörde liegt es ob, die Gottesdienste, auch 
diejenigen, welche an anderen christlichen Feiertagen, als den im § 14 be
zeichneten, und welche sonst ans besonderen Anlässen (Kirchweih-, Missions- 
ii. s. w. Festen) stattsinden, gegen örtliche Störungen zu schützen. Werden 
die Störungen durch einen der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Be
trieb verursacht, so hat die Ortspolizeibehörde ihre Anordnungen im Ein
vernehmen mit der zuständigen Bergbehörde zu treffen.

§ 16. Unter die Zeit des Hanptgottesdienstes im Sinne dieser Ver
ordnung wird diejenige Zeit verstanden, welche auf Grund des § 105 b 
Absatz 2 der Gewerbeordnung von der Polizeibehörde als die durch den 
Gottesdienst bedingte Arbeitspause festgesetzt ist.
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§ 17. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-Verordnung unterliegen, 
sofern nicht nach den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe ver
wirkt ist, einer Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle einer ent
sprechenden Haftstrafe (§ 366 Ziffer 1 des Reichsstrafgesetzbuchs).

§ 18. Hinsichtlich der Beschränkungen, denen die Ausübung der 
Fischerei im Interesse der äußeren Heilighaltung der Sonn- und Feiertage 
unterliegt, verbleibt es bei den Bestimmungen der provinziellen Ausführungs
verordnungen zum Fischereigesetz und der auf Grund derselben von den Re- 
gierungs-Präsidenten getroffenen Anordnungen.

§ 19. Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1896 in Kraft.
Danzig, den 31. Juli 1896.

Der Ober-Präsident. 
In Vertretung: von Pusch.

No. 50 des Amtsblatts pro 1895, Seite 369, No. 4.

Verordnung.
Auf Grund des § 48 Th eil II Titel 12 des allgemeinen Landrechts, 

Ziffer 1 der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 14. Mai 1825 (Ges.-S. S. 149) 
und §11 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 (G.-S. S. 248) 
wird für den Umfang des Regierungs-Bezirks Marienwerder verordnet, was 
folgt: Artikel 1.

Eltern schulpflichtiger Kinder und deren gesetzliche Vertreter haben da
für Sorge zu tragen, daß die zum Besuche der öffentlichen Volksschule ver
pflichteten Kinder die Schulstunden regelmäßig besuchen.

Artikel 2.
Wird der Unterricht ohne genügenden Grund versäumt, so werden die 

im Artikel 1 bezeichneten Personen für jeden Uebertretungsfall mit einer 
Geldstrafe von zehn Pfennigen bis zu einer Mark, und falls diese nicht bei
getrieben werden kann, mit Haft von sechs Stunden bis zu drei Tagen bestraft. 

Artikel 3.
Unberührt bleiben die Vorschriften der §§ 135, 146 der Reichsgewerbe- 

ordnnng in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1891 (Reichsgesetzblatt S. 261). 
Artikel 4.

Die §§ 8, 9 und 10 der Verordnung vom 22. Dezember 1880 (Bei
lage zu Nr. 2 des Amtsblatts von 1881) werden aufgehoben. An ihre 
Stelle treten folgende Bestiminnngen:

§ 8. Der Ortsschulinspektor bezw. dio Stadtschuldeputation hat als
dann nach Streichung der für entschuldigt augeuommenen Versäumnißfälle 
die für jeden Versäumnißfall in Antrag zu bringende Strafe in Spalte 8 
der Liste einzutragen und letztere bis zum 10. desselben Monats an die in 
Gemäßheit des Gesetzes von 23. April 1883, betreffend den Erlaß polizei
licher Strafverfügungen (G.-S. S. 65) zuständige Polizeibehörde (Amts
vorsteher, Polizei-Verwaltung) behufs Festsetzung und Einziehung der Strafe 
abzugeben.
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§ 9. Will die Polizeibehörde den gestellten Strafanträgen keine Folge 
geben, so benachrichtigt sie die beantragende Behörde hiervon bis zum 20. 
desselben Monats.

§ 10. Die nicht einziehbaren Kosten der Fessietzung und Vollstreckung 
der Geldstrafen fallen den Schulkassen, in welche die Geldstrafen fließen, 
zur Last. Dagegen sind die Kosten für die Vollstreckung der an die Stelle 
nicht einziehbarer Geldstrafen tretenden Haftstrafen von Denjenigen aufzn 
bringen, welche die sächlichen Kosten der Polizeiverwaltung zn tragen haben. 

Artikel 5.
Diese Verordnung tritt am 1 Januar 1896 in Kraft.
Marienwerder, den 9. Dezember 1895.

Königl Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulwesen.

No. 51 des Amtsblatts pro 1851, Seite .300, No. 2.

Polizei - Verordnung.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 

11. März 1850 (Gesetz-Sammlung von 1850 Seite 265) wird hierdurch 
Folgendes bestimmt:

Wer frisch geschnittene Bretter oder Bohlen in eine Stadt oder in ein 
Dorf zum Verkauf einbringt, muß sich über den rechtmäßigen Erwerb des 
Holzes durch ein Ursprungsattest des betreffenden Königl. Revier-Forst- 
beamten oder, wenn das Holz aus Privatforsten entnommen ist, des Wald- 
eigenthümers oder dessen Stellvertreters, oder dessen angestellten Forstbeamten 
ausweisen. In dem Attest muß der Einbringer als der rechtmäßige Inhaber 
des Holzes, aus welchem er die Bretter oder Bohlen geschnitten zu haben 
behauptet, anerkannt und dessen Name, Stand und Wohnort enthalten, wie 
auch die Anzahl (mit Buchstaben) und Beschaffenheit der Hölzer bezeichnet 
sein, damitdie Polizeibehörden zn ermessen im Stande sino, ob die eingebrachten 
Bretter oder Bohlen ans dem nach dem Ursprungsatteste erworbenen Holze 
haben geschnitten werden können.

Jeder dieser Polizei-Verordnnng zuwider Handelnde verfällt in eine 
Polizeistrafe bis zu 10 Thlr.

Marienwerder, den 9. Dezember 1851.
Königlich Preußische Regierung.

No. 38 des Amtsblatts pro 1856, Seite 229, No. .3.
Polizei - Verordnung.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die 
Polizei-Verwaltung setzen wir für den Umfang unseres Verwaltungs-Bezirks, 
zur Ergänzung der Vorschriften im § 39 Dit. I. und § 28 Tit. IV. der 
Forst- und Jagdordnung für Westpreußen vom 8. Oktober 1805, hierdurch 
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fest, daß jeder Transport von Holz oder Wildpret, miet) wenn der Gegen
stand nicht zum Verkaufe bestimmt ist, mit dem vorgeschriebenen Legitimations- 
Atteste versehen sein muß, sobald derselbe außerhalb der Grenzen des Forst
reviers oder des Guts, aus dem das Produkt herri'chrt, betroffen wird.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift hat für jeden Wagen oder für 
jede andere Transportart eine Geldstrafe bis zur Höbe von zehn Thalern 
zur Folge.,

Marienwerder, den 1. September 1856.
Königl. Preuß. Regierung.

No. 42 des Amtsblatts pro 1895, Seite 323, No. 14.
Poli;ei-Verordmmg.

Auf Grund der §§ 137 und 138, Gesetz über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Sammlung Seite 195) in Verbindung 
mit §§ 6, 12 und 15, Gesetz vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlung Seite 
265) verordne ich mit Zustimmung des Provinzial-Raths für den Umfang 
der Provinz Westpreußen, was folgt:

Einziger Paragraph.
Wer unbefugt eine der Standarten Seiner Majestät des Kaisers und 

Königs oder die Standarte eines der Mitglieder des Königlichen Hauses, 
oder eine dienstliche Flagge oder Gösch oder ein dienstliches Kommando
oder Unterscheidungszeichen oder eine sonstige Flagge, zu deren Führung es 
besonderer Genehmigung bedarf, oder diesen ähnliche Flaggen oder Abzeichen 
anfzieht oder führt, wird, wenn er nicht nach anderen Vorschriften strengere 
Strafen verwirkt hat, mit Geldstrafen bis zu sechszig Mark bestraft.

Danzig, den 25. September 1895.
Der Oberpräsident der Provinz Westprenßen. Staatsminister von Goßler.

Nr. 35 des Amtsblatts pro 1833, Seite 209.
Die Nachtwachen in den Dörfern betreffend.

Obgleich das Reglement wegen Verhütung und Löschung der Feuers- 
brünste vom 3. Juli 1770, sowie das darauf Bezug nehmende Pnblikandnm 
vom 24. Oktober 1827 und mehrere früher ergangenen Cirknlair-Verfügungen 
es als nothwendig anerkennen und verordnen, daß in jedem Dorfe entweder 
ein Nachtwächter gehalten, oder in den kleineren Ortschaften, ivo die Mittel dazu 
fehlen, das Reihewachen in der Nacht stattfinden soll, so kommen zu unserem 
Mißfallen doch noch immer Fülle vor, wo diese in allgemeiner und lokal
polizeilicher Hinsicht so nützliche und nothwendige Anordnung unbeachtet 
bleibt. Wir finden uns daher veranlaßt, deren pünktliche Befolgung hiermit 
in Erinnerung zu bringen, und setzen für jeden Kontraventionsfall eine 
Strafe von Einem bis Fünf Thaler fest, die resp. vom Dominio oder dem 
Dorfschulzen eingezogen werden wird.

Marienwerder, den 22. August 1833.
Königlich Preußische Regierung. Abtheilung des Innern.



— 69 —

I n I) u 11.
Seite. 

Acetylen, dessen Herstellung und Verwendung.................................................... 20
Ankündigung von Geheimmitteln..............................................................................17
Anlagen gewerbliche, deren Errichtung, Verlegung oder Veränderung. 44 
Anmeldung der russisch-polnischen Arbeiter bei deren Beschäftigung. . 3
Anzeigepflicht der Gast- und Schankwirthe von deren Stellvertretung. . 6
Anzeigepflicht des Aussatzes (Lepra). ...... 24 
Arbeiterinnen, deren Beschäftigung in Meiereien (Molkereien). . . 62
Aufziehen von Standarten. ........ 68 
Aussatz, dessen Anzeigepflicht.....................................................................................24

Baupolizei-Ordnung, deren Erweiterung. . .... 46
Beförderung gefährlicher Guter auf Kauffahrteischiffen. . . .37
Beförderung von Sprengstoffen in Kauffahrteischiffen....................................... 37
Beschäftigung von Arbeiterinnen in Meiereien (Molkereien). . . 62
Beseitigung von Schifffahrts-Hindernissen in dem Weichselstrom. . . 22
Bestrafung der Schulversüumnisse............................................................................ 66
Bohlen, deren Einbringung zum Verkauf..............................................................67
Bretter, deren Einbringung zum Verkauf..............................................................67
Bühnen-Angehörige, Stelleuvermittler für dieselben............................................ 3

Dampfkessel, deren Prüfung............................................................ . 43

Einbringung von frisch geschnittenen Brettern oder Bohlen zum Verkauf. 67 
Einführung von Pferden aus Rußland................................................................. 31
Einführung von Schweinefleisch.  30 31 33
Einfuhr von Hen und Stroh ans Rußland............................................... 32

Feiertage, deren Heilighaltung......................................................................62
Fischereigeräthe, deren Mitführung auf Schiffsgefüßeu. . . .23
Fleischbeschauer, deren Qualifikation............................................................. 4

Gastwirthe, deren Anzeigepflicht von einer Stellvertretung ... 6
Gefährliche Güter, deren Beförderung auf Kaffahrteischiffen. . . 37
Geheimmittel, deren Ankündigung............................................................................ 17
Gewerbebetrieb, Sonntagsruhe darin...........................................................47
Gewerbliche Anlagen, deren Errichtung, Verlegung oder Veränderung. 44 
Gift, Handel damit............................................................................................. 6

Handel mit Giften............................................................................................. 6
Heilighaltung der Sonn- und Feiertage..........................................................62
Hengste, Körordnung der................................................................................24
Heu, dessen Einfuhr aus Rußland..........................................................................32
Holz, dessen Einbringung zum Verkauf.................................................................67
Holz, dessen Transport...............................................................................................67
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Körordnung der Hengste.................................................................  24
Krebsweibchen, Verbot des Verkanfs derselben.................................................... 23

Lepra, dessen Anzeigepflicht....................................................................................... 24

Meiereien, Beschäftigung von Arbeiterinnen in denselben. . . .62
Mineralwasserfabriken, deren Betrieb........................................................... 18
Molkereien, Beschäftigung von Arbeiterinnen in denselben. . . .62

Nachtwachen in den Dörfern....................................................................................68

Pferde, deren Einführung ans Rußland...............................................................31
Prüfung der Dampfkessel................................................................................43

Russisch-polnische Arbeiter, deren Anmeldung bei Beschäftigung. . . 3

Schankwirthe, deren Anzeigepflicht von einer Stellvertretung. . . 6
Schifffahrts-Hindernisse in dein Weichfelstrome, deren Beseitigung. . 22 
Schornsteinfeger, deren Anstellung und Pflichten. . . 33 37
Schulversännmisse, deren Bestrafung...........................................................66
Schweinefleisch, dessen Einführung 30 31 33
Sonntage, deren Heilighaltung. '............................................................... 62
Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe..................................................................... 47
Sprengstoffe, deren Beförderung in Kauffahrteischiffen. . . .37
Standarten, deren unbefugtes Aufziehen................................................................68
Stellenvermittler für Bühnenangehörige...................................................................3
Stellvertretung der Gast- und Schaukwirthe.......................................................... 6
Stroh, dessen Einfuhr aus Rußland......................................................................32

Theater-Agenten.............................................................................................................. 3
Transport von Holz oder Wildpret...........................................................67
Transport von Holz zum Verkauf......................................................................... 67

Uebersetzen widerrechtliches über den Weichselstrom........................................... 21

Verkauf von Angebrachten Brettern und Bohlen............................................... 67

Weichselstrom, Beseitigung von Schifffahrts-Hindernissen in demselben. 22
Weichselstrom, widerrechtliches Uebersetzen über denselben. . . .21
Wildpret, dessen Transport.......................................................................................67



— 71 -

Von dem Hauptbuche „Polizei-Verordnungen 

der Königl. Regierung in Marienwerder vom Er

scheinen der Amtsblätter bis 1894“ können noch 

Exemplare zum Preise von 6 Mark für ein Exem

plar abgegeben werden. Bestellungen hierauf nimmt 

der Unterzeichnete entgegen.

G. Morls,
Gerichts-Sekretair in Elbing.
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